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Da der Lockdown aufgrund der Kontaktbeschränkungen
auch viele Familien sehr hart trifft und so manchen Kindern,
Jugendlichen, aber auch den Eltern, teilweise schon die
Decke auf den Kopf fällt, möchte das Team des Kinder- und
Jugendtreffs Aulendorf Familien ein wenig Abwechslung im
bisherigen Alltag ermöglichen.
Im Februar können einzelne Familien den Jugendtreff für ei-
nen Spielenachmittag kostenfrei buchen. Bestehende An-
gebote wie Billard, Tischkicker, Airhockey sowie verschie-
dene Spielmaterialien werden dabei zur Verfügung gestellt.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Verordnung
und den geltenden Hygiene bestimmungen, wie z.B. dem
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (medizinisch oder
FFP 2), kann jeweils eine Familie einen Nachmittag im Ju-
gendhaus verbringen. Der zeitliche Rahmen wird bei der
Anmeldung festgelegt. Während des Spielenachmittags
werden die Eltern von einer Mitarbeiterin unterstützt und
begleitet.
Das Team des Kinder- und Jugendtreffs Aulendorf freut
sich schon jetzt auf zahlreiche Anmeldungen. 
Bei Interesse an dieser möglichen Freizeitaktivität ist wie
folgt zu verfahren: Da nur eine Familie das Angebot jeweils
nutzen kann, ist es wichtig, im Vorfeld einen Termin zu ver-
einbaren. Telefonisch sind wir im Zeitfenster Dienstag bis
Freitag von 12:30 bis 17:30 Uhr unter der Nummer 0151-
29231751 und 0151-29231750 und per E-Mail unter
oja.aulendorf@haus-nazareth-sig.de zu erreichen.
Der Kinder- und Jugendtreff Aulendorf befindet sich in der
Hauptstraße 32, 88362 Aulendorf, und ist auch für Roll-
stuhlfahrer zugänglich. Darüber hinaus sind vor dem Ju-
gendhaus Parkmöglichkeiten vorhanden.

Spiel und Spaß 
im Kinder- und 
Jugendtreff 
Aulendorf

Weitere (Online-) Angebote 
für Kinder und Jugendliche 

Online-Mädchentreff: Wöchentliches Bastel-, Koch- und Beschäfti-
gungsangebot für alle Mädchen, welches immer dienstags im Videochat
mit den Mitarbeiterinnen des Jugendtreffs stattfindet. Im Vorfeld werden
kleine Material-Pakete für die Mädchen gepackt, die (einzeln) im Jugend-
treff abgeholt werden können. Das Angebot ist kostenlos.

Wöchentlich wechselnde Angebote: z.B. Schnitzeljagd, Quiz, Online-
Montagsmaler... Diese werden immer auf der Instagram-Seite (okjaaulen-
dorf) und auf der Homepage www.jugendtreffaulendorf.de bekannt gege-
ben. 

Einzel-Beratungsgespräche: Bei Unsicherheiten, Problemen oder sons-
tigen schwierigen Angelegenheiten sind wir zu den genannten Zeiten vor
Ort und stehen für telefonische oder persönliche Gespräche zur Verfü-
gung. 
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Redaktions- & Anzeigenschluss
Montag, 08. Februar 2021, 11.00 Uhr 

Redaktionelle Beiträge an aulendorf-aktuell
@aulendorf.de, Telefon 07525/934-107

Anzeigen bitte direkt an die Druckerei!
aulendorf-aktuell@druckerei-marquart.de

Redaktionelle Textbeiträge bitte in Textfor-
mat (z.B. word) senden und Bilder als se-
paraten Anhang (z.B. jpg-Datei) anhängen.
Bitte beachten Sie, dass zu spät einge-
hende Beiträge nicht mehr berücksichtigt
werden können.

Öffentliche Sitzungen
Donnerstag, 18. Februar 2021
OR Blönried, Ratssaal

Montag, 22. Februar 2021
GR, Stadthalle

Mittwoch, 24. Februar 2021
AUT, Ratssaal

Donnerstag, 25. Februar 2021
OR Zollenrute, Ratssaal

Apothekennotdienst an den 
Wochenenden/Feiertagen

Samstag, 6. Februar 2021
(Sa. 08.30 Uhr bis So. 08.30 Uhr)
Apotheke am Elisabethen-Krankenhaus
Ravensburg, Tel. 0751/79107910

Sonntag, 7. Februar 2021
(So. 08.30 Uhr bis Mo. 08.30 Uhr)
Stadt Apotheke, Bad Buchau,
Marktplatz 23, Tel. 07582/91184

Alle Apotheken-Notdienste in Ihrer Nähe 
erfahren Sie unter Tel. 0800/0022833 oder
unter www.lak-bw.notdienst-portal.de

Alarmierung bei Notfällen
Polizei Aulendorf/Altshausen    07584/92170
nach 20.00 Uhr                       0751/8036666
Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116117
Notruf (Überfall, Verkehrsunfall)               110
Krankentransport, Erste Hilfe,
Feuer, Rettungsdienst                              112
Wasserversorgung Stadt während
und außerhalb der Dienststunden     911185
Wasserversorgung für Blönried, 
Tannhausen und Zollenreute 
während der Dienststunden   07524/400240
nach Dienstschluss: Bereitsch. 0171/4209386
Deutsche Telekom                  0800/3301000
EnBW/Strom                           0800/3629477
Thüga Energienetze GmbH    0800/7750001
Todesfälle                                           934105
nach Dienstschluss:                               8437

Bekanntmachung über das
Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die 
Erteilung von Wahlscheinen 
für die Wahl zum Landtag am

14. März 2021
1.  Das Wählerverzeichnis für die Landtags-

wahl der Gemeinde Aulendorf wird in der
Zeit vom 22. Februar bis 26. Februar
2021 während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten ausgelegt. Für die Einsicht in das
Wählerverzeichnis muss kein Termin ver-
einbart werden. Bitte klingeln Sie für eine
Einsicht auf Ebene 3, Bürgerbüro. Das
Wählerverzeichnis wird für Wahlberech-
tigte zur Einsicht bereitgehalten im Rat-
haus Aulendorf, Hauptstraße 35, 88326
Aulendorf, Bürgerbüro, Ebene 3 schrift-
lich, elektronisch oder mündlich (nicht
aber telefonisch). Der Ort ist rollstuhlge-
recht zu erreichen.

    Wahlberechtigte können die Richtigkeit
oder Vollständigkeit der zu ihrer Person
im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen im
Wählerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen können Wahlberechtigte nur über-
prüfen, wenn Tatsachen glaubhaft ge-
macht werden, aus denen sich eine
Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das
Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister eine Aus-
kunftssperre nach dem
Bundesmeldegesetz eingetragen ist.

    Das Wählerverzeichnis wird im automati-
sierten Verfahren geführt; die Einsicht ist
durch ein Datensichtgerät möglich.

    Wählen kann nur, wer in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahl-
schein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig
oder unvollständig hält, kann während
der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor
der Wahl, spätestens am 26. Februar
2021 bis 12:00 Uhr im Rathaus Aulendorf,
Hauptstraße 35, 88326 Aulendorf, Bür-
gerbüro, Ebene 3 Einspruch einlegen. Der
Einspruch kann schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift eingelegt wer-
den.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis
spätestens am 21. Februar 2021 eine
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für

Öffentliche
Bekanntmachung

einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er
nicht Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann. Wahlbe-
rechtigte, die nur auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen werden und
die bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung.

4.  Wer einen Wahlschein hat, kann an der
Wahl im Wahlkreis 68 Wangen
durch Stimmabgabe in einem beliebigen
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkrei-
ses oder durch Briefwahl teilnehmen. Bei
der Briefwahl muss der Wähler den Wahl-
brief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene
Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort
spätestens am Wahltag bis 18 Uhr ein-
geht.

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag
    5.1 eine in das Wählerverzeichnis einge-

tragene wahlberechtigte Person,
    5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis

eingetragene wahlberechtigte Per-
son, wenn

    a) sie nachweist, dass sie ohne ihr
Verschulden die Antragsfrist auf
Aufnahme in das Wählerverzeich-
nis nach § 11 Abs. 2 Satz 2 der
Landeswahlordnung (bis zum 21.
Februar 2021) oder die Einspruchs-
frist gegen das Wählerverzeichnis
nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3 des
Landtagswahlgesetzes versäumt
hat,

    b) ihr Recht auf Teilnahme an der
Wahl erst nach Ablauf der Antrags-
frist nach § 11 Abs. 2 der Landes-
wahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 21 Abs. 4 Sätze 1 und 3
des Landtagswahlgesetzes ent-
standen ist, 

    c) ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder
Beschwerdeverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses dem Bürgermeister be-
kannt geworden ist.

    Der Wahlschein kann bis zum 12. März
2021, 18:00 Uhr im Rathaus Aulendorf,
Hauptstraße 35, 88326 Aulendorf, Bür-
gerbüro, Ebene 3 schriftlich, elektronisch
oder mündlich (nicht aber telefonisch) be-
antragt werden. 

    Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Er-
krankung oder aufgrund der Anordnung
einer Absonderung nach dem Infektions-
schutzgesetz der Wahlraum nicht oder
nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten
aufgesucht werden kann, kann der An-



Entscheidung mitteilen, ob der Platz gekauft
wird. Sofern der/die Bewerber bzw. die Be-
werbergemeinschaft die Entscheidung zum
notariellen Kauf nicht innerhalb der vorgege-
benen Frist mitteilt, geht die Stadt davon aus,
dass kein Kaufinteresse besteht. In diesem
Fall bietet die Stadt den Bauplatz dem Be-
werber bzw. der Bewerbergemeinschaft an,
der/die als nächstes aus der Lostrommel ge-
zogen wurde. 

2. Abgabe einer Bewerbung
Die Abgabe einer Bewerbung hat schriftlich
zu erfolgen. Die Abgabe der Bewerbung
muss schriftlich in einem verschlossenen
Umschlag mit der Aufschrift „Bewerbung für
die Verlosung des Bauplatz 22 im Baugebiet
Tafelesch“ erfolgen. Der Bewerbungsbogen
kann unter https://www.baupilot.com/aulen-
dorf/tafelesch heruntergeladen oder beim
Bauamt der Stadt Aulendorf nach telefoni-
scher Anmeldung (Tel.: 07525/934-307) ab-
geholt werden. 
Für die Verlosung können sich Personen be-
werben, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Pro gemeinsam geführten Haushalt ist
eine Bewerbung zulässig. Ehepaare und ein-
getragene Lebensgemeinschaften können
sich ebenfalls nur mit einer gemeinsamen
Bewerbung bewerben. Mehrfachbewerbun-
gen oder getrennte Bewerbungen eines
Haushalts zur Erhöhung der Chancen sind
ungültig und nehmen nicht an der Verlosung
teil. Die Angaben der Bewerbung müssen
vollständig und wahrheitsgemäß sein. Be-
werbungen mit unvollständigen oder nicht
korrekten Angaben werden vom Losverfah-
ren ausgeschlossen. Die Bewerbungen sind
von allen Bewerberinnen und Bewerbern zu
unterschreiben. 

Frist zur Abgabe eines Gebotes und Ge-
botsöffnung 
Die Frist für die Abgabe eines Gebotes en-
det am 05.03.2021 um 11.00 Uhr.
Ihr Gebot richten Sie bitte auf dem Postweg
an die folgende Adresse:
Stadt Aulendorf
Hauptstraße 35
88326 Aulendorf.
Sie können Ihr Angebot auch in den Briefkas-
ten des Bürgermeisteramtes Aulendorf ein-
werfen.
Es handelt sich um eine Ausschlussfrist, d.h.
Bewerbungen, die nach der Frist eingehen
(maßgebend ist das Datum und die Uhrzeit
des Eingangs bei der Stadtverwaltung Aulen-
dorf), können nicht berücksichtigt werden. 

3. Voraussetzungen und Bedingungen 
Zur Abgabe eines Gebotes berechtigte
Personen
Beim Bieterverfahren können ausschließlich
die Gebote von natürlichen Personen oder
der Zusammenschluss von natürlichen Per-
sonen als Bietergemeinschaft berücksichtigt
werden, die folgende Voraussetzungen erfül-
len:
Der/Die Bieter müssen zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe volljährig und geschäftsfä-
hig sein. Eine Bietergemeinschaft muss ge-
samtschuldnerisch haften und einen für die
Vertretung der Bietergemeinschaft in dem
Bieterverfahren bevollmächtigten Vertreter
schriftlich bestimmen. 
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Die Stadt Aulendorf verlost
den Bauplatz 22 im Baugebiet
„Tafelesch“ in Zollenreute

Vergaberichtlinien für die Zu-
teilung per Losverfahren für
den Bauplatz 22 im Baugebiet
„Tafelesch“ in Zollenreute

Der folgende Bauplatz wird bei der Gemein-
deratssitzung am 22.03.2021 öffentlich ver-
lost:
Bauplatznummer: 22
Größe des Platzes in m²: 606
Flurstück Nr.: 298/22
Typ nach Bebauungsplan: B, zweigeschos-
sig
Anzahl der Wohneinheiten: 2
Die notwendigen Unterlagen zum Bebau-
ungsplan „Tafelesch“ stehen auf der Inter-
netseite https://www.baupilot.com/aulen-
dorf - Tafelesch zur Verfügung oder können
nach telefonischer Voranmeldung im Bau-
amt der Stadt Aulendorf eingesehen wer-
den. Telefonnummer: 07525/934-146.

1. Verlosung
Bei der Verlosung werden alle Bewerbungen
von Bewerbern bzw. Bewerbergemeinschaf-
ten berücksichtigt, die zur Teilnahme an der
Verlosung berechtigt sind und die die hier
aufgeführten Voraussetzungen erfüllen. Zu-
dem können ausschließlich die Bewerber be-
rücksichtigt werden, die ihre Bewerbung in-
nerhalb der festgesetzten Frist bei der
Gemeinde eingesandt/abgegeben haben. 
Die öffentliche Verlosung des Bauplatzes 22
wird während der Gemeinderatssitzung in
der Stadthalle am 22.03.2021 durch Mitglie-
der des Gemeindesrats Aulendorf durchge-
führt. Die Ergebnisse der Verlosung und da-
mit die Zuschläge der Bauplätze an die
Bewerber unterliegen nicht mehr der Ent-
scheidung des Gemeinderates. Es erfolgt le-
diglich die Bekanntgabe im Gemeinderat.
Aufgrund der Beschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie kann voraussichtlich nur eine
bestimmte Anzahl von Personen Zutritt zur
Gemeinderatssitzung in der Stadthalle erhal-
ten. Da noch nicht bekannt ist, wie viele Be-
werbungen eingehen, kann auch noch keine
endgültige Regelung über die Zulassung zur
Teilnahme an der Gemeinderatssitzung ge-
troffen werden.  
Jeder zur Verlosung zugelassene Bewerber
erhält aus Datenschutzgründen für die Verlo-
sung eine Nummer. Alle zugewiesenen Num-
mern kommen in eine Lostrommel. Der erste
gezogene Bewerber erhält den Zuschlag für
den Bauplatz. Es werden bei der Verlosung
drei Lose nacheinander gezogen. In dieser
Reihenfolge werden die Bewerber/Bewer-
bergemeinschaft benachrichtigt, falls der
vorher gezogene Bewerber auf sein Kauf-
recht verzichtet.  
Nachdem in der Gemeinderatssitzung die
Vergabe des Platzes per Los gezogen wurde,
werden der/die Bewerber bzw. die Bewer-
bergemeinschaft am nächsten Tag informiert.
Der/Die Bewerber bzw. die Bewerbergem-
einschaft muss innerhalb einer Frist von 2
Wochen der Stadt Aulendorf eine definitive

trag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr,
gestellt werden.

    Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum
Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

    Nicht in das Wählerverzeichnis eingetra-
gene Wahlberechtigte können aus den
unter 5.2 Buchstabe a bis c angegebenen
Gründen den Antrag auf Erteilung eines
Wahlscheines noch bis zum Wahltage,
15.00 Uhr, stellen.

6.  Wer den Antrag für einen anderen stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Be-
hinderung kann sich bei der Antragstel-
lung der Hilfe einer anderen Person
bedienen.

7.  Mit dem Wahlschein erhält die wahlbe-
rechtigte Person

    7.1. einen amtlichen Stimmzettel des
Wahlkreises,

    7.2. einen amtlichen blauen Stimmzettel-
umschlag für die Briefwahl und

    7.3. einen amtlichen hellroten Wahlbrief-
umschlag, auf dem die vollständige
Anschrift, wohin der Wahlbrief zu
übersenden ist, sowie die Bezeich-
nung der Dienststelle der Gemeinde,
die den Wahlschein ausgestellt hat
(Ausgabestelle), und die Wahlschein-
nummer oder der Wahlbezirk ange-
geben sind. 

8.  Wahlschein und Briefwahlunterlagen
können auch durch den Wahlberechtig-
ten persönlich abgeholt werden. An eine
andere Person können diese Unterlagen
nur ausgehändigt werden, wenn die Be-
rechtigung zur Empfangnahme durch
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht
nachgewiesen wird.

9.  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens un-
kundig oder wegen einer Behinderung an
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist,
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe ei-
ner anderen Person bedienen. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben. Die Hilfeleistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen
und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleis-
tung, die unter missbräuchlicher Einfluss-
nahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung des
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert
oder wenn ein Interessenkonflikt der
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist
zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von
der Wahl einer anderen Person erlangt
hat.

Aulendorf, 02.02.2021
Matthias Burth, Bürgermeister

WOCHENMARKT
Jeden Donnerstag in Aulendorf



Der/Die Bieter bzw. die Mitglieder einer Bie-
tergemeinschaft müssen die Vertragspartner
bzw. die Erwerber im Kaufvertrag sein. 
Der/Die Bieter(in) dürfen ausschließlich Per-
sonen sein, die in das geplante Bauvorha-
ben einziehen werden (Eigenbezug). 

4. Familienrabatt
Pro Kind (bis 18 Jahre und im Haushalt woh-
nend) werden 3,00 €/m² gewährt. Berück-
sichtigungsfähig sind eigene Kinder (auch
Adoptivkinder), die beim Abschluss des
Kaufvertrages in der Haushaltsgemeinschaft

leben. Es werden auch ungeborene Kinder
berücksichtigt, wenn eine ärztliche Beschei-
nigung vorliegt, dass die Geburt des Kindes
innerhalb der nächsten sechs Monate erwar-
tet wird.
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5. Weitere Bedingungen und Regeln
Auch die folgend aufgeführten Bedingungen
müssen vom Bieter bzw. der Bietergemein-
schaft beim Erwerb des Bauplatzes erfüllt
werden. Die Sicherung der Bedingungen er-
folgt über die vertragliche Vereinbarung im
notariellen Kaufvertrag über den Bauplatz,
zwischen der Stadt Aulendorf und dem Bie-
ter bzw. der Bietergemeinschaft. 

6. Bebauung, Bauverpflichtung und Frist 
Eine Bebauung der Grundstücke hat ent-
sprechend den Vorgaben des Bebauungs-
planes „Tafelesch“ zu erfolgen. Die Festset-
zungen des Bebauungsplanes sind strikt
einzuhalten. Es werden keine Befreiungen
genehmigt.  
Der/Die Käufer verpflichten sich, innerhalb
von fünf Jahren ab der Beurkundung des
Kaufvertrages mit dem Bau eines Wohnge-
bäudes im Rahmen der bestehenden Bebau-
ungsvorschriften zu beginnen. Nach Ablauf
von weiteren zwei Jahren ab Baubeginn
muss das Wohngebäude bezugs- bzw. ge-
brauchsfertig errichtet sein. 
Erfüllen die Käufer die Bauverpflichtungen in-
nerhalb der genannten Fristen nicht, räumen
der/die Käufer der Stadt Aulendorf ein Wie-
derkaufsrecht im Sinne der §§ 456 ff BGB zu
dem im Kaufvertrag vereinbarten Kaufpreis,
ohne Verzinsung ein. Die Kosten und Gebüh-
ren der Abwicklung des Rückkaufs gehen zu
Lasten des der Bauverpflichtung nicht nach-
gekommenen Käufers. 

7. Weiterveräußerung 
Das Vertragsgrundstück darf innerhalb von
10 Jahren nach Erwerb nicht weiterveräußert
werden. Darunter fallen auch Verpflichtungs-
geschäfte wie Tausch und Schenkung. 
Bei einem Verstoß gegen die Veräußerungs-
beschränkung hat die Stadt Aulendorf ein
Vorkaufsrecht zu dem im Kaufvertrag verein-
barten Kaufpreis, ohne Verzinsung. Die Kos-
ten und Gebühren der Abwicklung des Vor-
kaufsrechts gehen zu Lasten des der
Veräußerungsbeschränkung nicht nachge-
kommenen Käufers. 
Die Punkte 6. und 7. werden im notariellen
Kaufvertrag gesondert vereinbart und spezi-
fiziert.

8. Eigennutzung 
Der/Die Käufer erwerben das Grundstück
zum Zweck der wohnungsrechtlichen Eigen-
nutzung der Hauptwohnung (Wohnung mit
der größten Nutzfläche) mit zu begründetem
Erstwohnsitz in der Stadt Aulendorf. Die Käu-
fer verpflichten sich, für sich und ihre Rechts-
nachfolger die Hauptwohnung für die Dauer
von mindestens 5 Jahren, gerechnet ab dem
Tag des Bezugs, selbst zu bewohnen. 
Bei einem Verstoß gegen die vorgegebene
Eigennutzung der Hauptwohnung erhält die
Stadt eine Nachzahlung von 5.000 € pro
Jahr, pro angefangenen Monat 416,66 €.
Kriterien, unter denen keine Nachzahlung an-
fällt, sind Todesfall, Scheidung und Eintritt
der Arbeitslosigkeit während einer Dauer von
fünf Jahren, ab dem Tag des Eigenbezuges. 

9. Richtigkeit der Angaben 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,
dass alle vom Bewerber bzw. der Bewerber-
gemeinschaft gemachten Angaben richtig
und vollständig sein müssen. Falsche oder

unvollständige Angaben können zum Aus-
schluss vom Losverfahren oder nach der Ver-
gabeentscheidung zur Rückabwicklung füh-
ren. Die Kosten sind vom Bewerber bzw. der
Bewerbergemeinschaft zu tragen. 

10. Kaufpreis, Ablösesumme, Beiträge und
Kosten 
Der Verkaufspreis liegt bei 160 €/m² für den
erschlossenen Bauplatz. 
Die Grundstücke werden voll erschlossen
veräußert. Im Kaufpreis enthalten sind die Er-
schließungsbeiträge, Kanal- und Klärbeiträge
(mechanisch und biologisch) und der Was-
serversorgungsbeitrag sowie die Grund-
stücksanschlüsse für Wasser und Abwasser. 
Nicht im Kaufpreis enthalten sind die Haus-
anschlusskosten für Strom, Gas und Tele-
kommunikationsanlagen, die vom jeweiligen
Versorgungsträger direkt abgerechnet wer-
den. 
Sämtliche Kosten, Gebühren und Steuern
werden vom Käufer zusätzlich zum Kaufpreis
getragen, einschließlich Grunderwerbssteu-
er.
Die Grundstücke sind vermessen, jedoch
ohne Abmarkung.
Aulendorf, 01.02.2021

Wochenmarkt am 11.02.2021
Da coronabedingt das „Narrenbaumstellen“
entfällt, findet am Donnerstag, 11.02.2021
regulär der Wochenmarkt statt.

Vorschau:
Am Donnerstag, den 18.02.2021 bietet Herr
Mohr mit seinem „Berger Schleifwägele“
wieder seine Dienste als Scheren- und Mes-
serschleifer an.

Marktteam

Fälligkeit der Grund- und Ge-
werbesteuer zum 15.02.2021
Grund- und Gewerbesteuer 
Am 15. Februar 2021 ist die 1. Rate der
Grund- und Gewerbesteuer zur Zahlung
fällig. Die Höhe der Rate ergibt sich aus dem
Jahresbescheid oder einem entsprechen-
den Grundsteuer- und Gewerbesteuer-Än-
derungsbescheid.  
Die Zahlungspflichtigen werden gebeten,
den o.g. Zahlungstermin einzuhalten, um un-
nötige Kosten wie Mahngebühren und
Säumniszuschläge zu vermeiden. Wir bitten
Sie, die fälligen Steuerbeträge unter Angabe
des Kassenzeichens zu überweisen. Bei Ab-
gabepflichtigen, die der Stadtkasse ein
SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, wer-
den die Beträge vom jeweiligen Bankkonto
abgebucht.

Steueramt

Schutz– und Hygienemaßnah-
men für die Aussegnungshalle
Um das Risiko einer Übertragung und An-
steckung mit dem Corona-Virus (SARS-

Stadt informiert

CoV-2) auf ein Minimum zu reduzieren,
müssen alle für die Benutzung der Aus-
segnungshalle geltenden Schutz- und Hy-
gienemaßnahmen uneingeschränkt be-
folgt werden.
Die Besucherzahl ist derzeit auf 20 Einzel-
plätze begrenzt. 
Reduzierte Personenzahlen für Veranstaltun-
gen aufgrund der jeweils aktuellen Corona-
VO sind einzuhalten.
• Die derzeitige Bestuhlung dient der Einhal-

tung der erforderlichen Abstände von 1,5
Metern. Daher muss die Bestuhlung nach
der Trauerfeier vom Bestatter wieder so an-
geordnet werden. Die Handkontaktflächen
sind nach der Trauerfeier vom Friedhofs-
ordner zu reinigen.

• Der Veranstalter (Trauerfamilie) ist ver-
pflichtet eine Liste aller BesucherInnen zu
führen bzw. das ausgehändigte Kontakt-
Formular auszufüllen. Die Datenerhebung
erfolgt zum Zweck der Nachverfolgung von
Infektionsketten im Zusammenhang mit
der Covid-19-Pandemie. Aus diesem
Grund muss die Trauerfamilie bzw. die ver-
antwortliche Person die Namen, die An-
schrift und die Telefonnummer ihrer Besu-
cherInnen erfassen und dem
Bestattungsordner übergeben. Die Liste
wird bei der Friedhofsverwaltung bzw.
beim Ordnungsamt vier Wochen aufbe-
wahrt und danach vernichtet. BesucherIn-
nen, die ihre Daten nicht angeben, kön-
nen an der Trauerfeier nicht teilnehmen.
Des Weiteren TeilnehmerInnen/Besu-
cherInnen die Erkältungszeichen auf-
weisen (trockener Husten, Fieber, Ge-
schmacks-, Geruchsverlust). Ebenso
BesucherInnen die in den letzten 10 Ta-
gen Kontakt zu einer mit dem Coronavi-
rus infizierten Person hatten.  
• Das Tragen einer medizinischen Maske
(OP- oder FFP2-Maske) ist für alle Teil-
nehmerInnen/BesucherInnen verpflich-
tend. 

• Gesang ist nicht zulässig.
• Vor dem Betreten der Aussegnungshalle

können Sie Ihre Hände an dem dafür vor-
gesehenen  men.

• Halten Sie die Abstandsregel von 1,5 m zu
anderen Personen ein. Das gilt insbeson-
dere beim Betreten und beim Verlassen der
Aussegnungshalle.

• Beachten Sie die Nies- und Hustenetikette.
• Verzichten Sie beim Kondolieren auf Hän-

deschütteln.
Friedhofsverwaltung

1000 Bäume 
für Aulendorfer Bürger

Die Stadt Aulendorf beteiligt sich an
der Klimaschutzaktion des Ge-

meindetages Baden-Württemberg
„1000 Bäume für 1000 Kommunen“
Eine Million Bäume für Baden-Württem-
bergs Städte und Gemeinden - Klimaschutz
ist eines der zentralen Themen, das Politik
und Gesell- schaft bewegt. Während auf der
Bundes- und Landesebene seit langem über
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Klimaschutzmaßnahmen, neue Gesetze
oder Verbote diskutiert wird, setzt der Ge-
meindetag Baden-Württemberg für seine
Städte und Gemeinden bereits das nächste
Klimaschutzprojekt um. Ziel war bzw ist es,
2019 und 2020 landesweit in tausend Städ-
ten und Gemeinden jeweils tausend neue
Bäume zu pflanzen. Nun wurde die Aktion
bis 25. April 2021 verlängert.
Hauptziel der Aktion ist es, durch die Baum-
pflanzungen einen Beitrag zur Reduzierung
des CO2 in der Luft zu erreichen. Mit dieser
Aktion setzen die Kommunen gemeinsam
ein Signal im Sinne des Klimaschutzes und
damit zum Wohle der Bürgerinnen und Bür-
ger. Darüber hinaus kann die aktive Einbe-
ziehung der Bürgerschaft in die Pflanzaktion
durchaus ein sinnvolles Element sein: Denn
neben der reinen CO2-Reduktion ist mit die-
ser Aktion auch die Bewusstseinsbildung
verbunden, dass Klimaschutz nur konkret
und vor Ort gelingen kann. „Wenn uns das in
fast allen unseren Mitgliedsstädten und Ge-
meinden gelingt, haben wir rund eine Million
neue Bäume im Land. Das entspricht ca.
330 Hektar Wald“, erklärte Gemeindetags-
präsident Roger Kehle. Da ein Hektar Wald
rund 13 Tonnen CO2 speichert, würde es
durch die geplante Aktion gelingen, rund
4.300 Tonnen CO2 pro Jahr zu binden – und
das jährlich. Damit schaffen die Städte und
Gemeinden einen weiteren spürbaren Bei-
trag zum Klimaschutz.
Die Stadtverwaltung Aulendorf und der Ge-
meinderat haben deshalb beschlossen, die
1.000 Bäume an interessierte Bürgerinnen
und Bürger zur Pflanzung in den heimischen
Gärten, Wald- und sonstigen Grundstücken
kostenfrei abzugeben.

So können Sie sich für einen Baum anmel-
den!
• Pro Grundstück werden maximal 3 Bäum-

chen ausgegeben (solange der Vorrat
reicht).

• Es gibt keinen Anspruch auf einen be-
stimmten Baum.

• Bitte richten Sie Ihr Interesse mit Angaben
zum Baumwunsch + Kontaktdaten an fol-
gende Email baeume@aulendorf.de oder
bestellen Sie Ihren Baum direkt über den
Online-Shop der Homepage Aulendorf un-
ter https://tourismus.aulendorf.de/service-
gaesteinfo/shop, natürlich zum Nulltarif.
Als Andenken erhält jeder neue Baumbe-
sitzer ein Schildchen für seinen Baum bzw.
Garten.

• Die Ausgabe der Baumpflanzen erfolgt an
3 Terminen im März (die genauen Termine
werden noch bekanntgegeben). Senden
Sie uns gerne Bilder Ihrer Baumpflanzun-
gen per Email zu.

Folgende Baumarten stehen Aulendorfer
Bürgerinnen und Bürger zur Auswahl (Con-
tainerpflanzen ca. 50 – 80 cm):
- Speierling
- Elsbeere
- Baumhasel
- Feldahorn
- Flatterulme
Für Eigentümer mit mehr Platz:
- Winterlinde

- Esskastanie
Baumarten kleineren Wachstums:
- Vogelbeere
- Wacholder
- Stechpalme

Bericht aus der Gemeinderats-
sitzung vom 14.12.2020

Begrüßung, Feststellung der Beschlussfä-
higkeit, Tagesordnung
BM Burth begrüßt die Anwesenden und
stellt die Beschlussfähigkeit fest. Zur derzei-
tigen Corona-Situation führt er aus, dass zu-
nächst unklar war, ob die Sitzung wie ge-
wohnt unter Pandemiebedingungen
stattfinden kann, da in einer Kabinettsvorla-
ge ausgeführt war, dass auch die Gremien-
sitzungen von der nächtlichen Ausgangs-
sperre ab 20 Uhr betroffen sind. Dies hat
sich mit der Veröffentlichung der aktuellen
Corona-VO geklärt. Gremiensitzungen der
kommunalen Selbstverwaltung dürfen auch
nach 20 Uhr stattfinden. Gemeinderäte dür-
fen teilnehmen, ebenso dürfen Einwohner
und Gäste die Sitzung besuchen.

Bekanntgaben, Mitteilungen, Bekanntga-
be nichtöffentl. gefasster Beschlüsse,
Protokoll
Situation Corona
BM Burth geht auf die aktuelle Corona-Si-
tuation ein. Ab Mittwoch 16.12.2020 werden
die Kitas und Schulen geschlossen. In Au-
lendorf gibt es aktuell 19 Indexpersonen, ca.
100 Personen sind in Quarantäne, davon 39
Personen der Grundschule, Klassenstufe 2.
Die VHS wird den Kursbetrieb einstellen.

Sanierung Schulzentrum 
BM Burth teilt mit, dass für den bereits er-
folgten Umbau der Ebenen 0 und 1 für die
Ganztags- und Technikräume eine Förde-
rung über 213.000 € bewilligt wurde, nach-
dem der Förderantrag von Jahr zu Jahr ins
nächste übernommen wurde. 

Problemstoffsammlungen
2021

24.03.2021, 
Betriebshof, Auf der Steige 62 

von 9:00 – 12:00
30.10.2021, 

Betriebshof, Auf der Steige 62, 
von 13:00 – 15:00 Uhr

Einwohnerfragestunde
Dr. Hermann Edel hat Fragen zum Baupro-
jekt „bezahlbarer Wohnraum“ im Riedweg.
Frage 1: Warum wurden wir Bürger über so
ein wichtiges Bauprojekt nur über den Zei-
tungsartikel informiert, welches als sozialer
Wohnungsbau auch der Unterbringung von
Flüchtlingen und für Personen, die resoziali-
siert werden, dient? Er befürchtet einen so-
zialen Brennpunkt.
Frage 2: Das Flst. 1393/2 ist als Erweite-
rungsfläche für den Friedhof im Flächennut-
zungsplan ausgewiesen. Existiert ein rechts-
kräftiger Bebauungsplan? 
BM Burth antwortet, dass das Projekt noch
ganz am Anfang eines Verfahrens steht.
Heute wird der Grundsatzbeschluss gefasst,
dann erfolgt eine Information der Bürger-
und Anwohner. Der bezahlbare Wohnraum
ist nicht nur für Geflüchtete, sondern für alle
Menschen, die die Einkommensvorausset-
zungen für einen Wohnberechtigungsschein
erfüllen. Da es einen Ansprechpartner der
Stiftung vor Ort geben wird, der die Men-
schen bei Bedarf unterstützt und begleitet ist
ein sozialer Brennpunkt nicht zu befürchten. 
Zur Frage 2 bestätigt er, dass ein Teil des
Grundstücks als Erweiterungsfläche des
Friedhofs, der andere Teil als Wohnbauflä-
che im FNPL ausgewiesen ist. Mit dem
Landratsamt wurde bereits geklärt, dass
eine FNPL-Berichtigung erforderlich ist. 
Dr. Edel stellt fest, dass heute aber der Ver-
kaufsbeschluss über das Grundstück an die
Stiftung Hoffnungsträger auf der Tagesord-
nung steht.
BM Burth erwidert, dass die Umsetzung des
Gemeinderatsbeschlusses nur bei beste-
hendem Baurecht erfolgt.
Frau Verena Edel ist der Ansicht, dass die
Bebauung für 100 bis 150 Personen überdi-
mensioniert ist. Sie fragt, ob das Abwasser-
system dafür noch ausreichend ist und
möchte grundsätzlich wissen, warum in Au-
lendorf so ein großes Projekt überhaupt er-
forderlich ist.
BM Burth antwortet, dass die Frage der ge-
sicherten Erschließung im Bauantrag geprüft
wird.
Frau Hildegard Edel weist auf die oft schwie-
rige Parkplatzsituation im Riedweg hin. Mit
32 Parkplätzen ist je Wohnung ein Stellplatz
vorgesehen. Wie sieht es mit Stellplätzen für
Angehörige und Besucher aus?
BM Burth antwortet, dass dies im Verfahren
geprüft wird.
Herr Ulrich Plamper teilt mit, dass die An-
wohner von einem so großen Projekt nicht
begeistert sind.
Herr Ulrich Baur möchte wissen, wieviel die
Stadt der vogesehene Sozialarbeiter kostet. 
BM Burth teilt mit, dass die Kosten von der
Stiftung getragen werden, sofern ein An-
sprechpartner von der Stadt gewünscht
wird.
Frau Maren Hahnefeldt spricht sich für klei-
nere Wohneinheiten aus, da solche Konzen-
trationen eher schlecht für die Integration
sind.
Dr. Hermann Edel stellt abschließend die
Frage an das Gremium, ob bei so vielen of-
fenen Fragen und Beratungsbedarf, im
Schatten von Corona eine so weitreichende
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Entscheidung über den Verkauf des Grund-
stücks heute erfolgen muss.
BM Burth antwortet, dass die Fragen der
Einwohnerfragestunde nur an die Verwal-
tung gerichtet und von dieser beantwortet
werden können.

Schaffung bezahlbarer Wohnraum durch
die Stiftung Hoffnungsträger
BM Burth begrüßt die Vertreter der Stiftung
Hoffnungshäuser Herr Lieb, Herr Plet und
den Architekten Herr Blatter.
Der Wohnungsmarkt in Baden-Württemberg
befindet sich in einem erheblichen Ungleich-
gewicht von Angebot und Nachfrage. Nach
Daten der kommunalen Landesverbände in
Baden-Württemberg wuchs zwischen 2014
und 2015 die Nachfrage nach Wohnungen
um 4,6 % (215.000 Wohnhaushalte), wäh-
rend des Angebot um 2,5 % (128.000 Woh-
nungen) anwuchs. Die Folge ist eine „aufge-
laufene Baulücke“ von 88.000 fehlenden
Wohnungen. Zwischenzeitlich ist die Bevöl-
kerung von Baden-Württemberg nochmals
deutlich gewachsen und liegt erstmals bei
über 11 Mio. Menschen – Tendenz weiter
steigend. Dies bedeutet, dass bis 2025 in
Baden-Württemberg 410.000 – 485.000
Wohnungen gebaut werden müssen.
Die Region Oberschwaben ist aufgrund ihrer
wirtschaftlichen Situation und ihrer land-
schaftlichen reizvollen Lage eine Zuzugsre-
gion. Dies hat Vorteile, macht sich aber auch
auf dem Wohnungsmarkt bemerkbar. Der
Regionalverband Bodensee-Oberschwaben
geht von einem prognostizierten Bedarfs-
wert bis 2035 für Wohnen in der Region Bo-
densee-Oberschwaben davon aus, dass in
den Landkreisen Bodenseekreis, Ravens-
burg und Sigmaringen 32.000 Wohnungen
erstellt werden müssen mit einem Wohnbau-
flächenbedarf von 1.100 Hektar. Für den
Landkreis Ravensburg werden 17.000 Woh-
nungen und ein Flächenbedarf von 600 Hek-
tar prognostiziert.
Auch der Wohnungsmarkt in Aulendorf ist
äußerst angespannt und bezahlbarer Wohn-
raum ist auch in Aulendorf sehr schwer zu
finden.
Gründe für die Entwicklung und den Woh-
nungsmangel sind u.a., dass der Wohnungs-
neubau durch Wegfall von Subventionen
(Wegfall Eigenheimzulage) auf 245.325 Ein-
heiten in 2014 geschrumpft ist und das die
Anzahl der Wohnungen mit Belegungsbin-
dung (Belegung ausschließlich mit einem
Wohnberechtigungsschein) von 2,6 Mio. in
2002 auf 1,4 Mio. in 2014 zurückgegangen
ist. 
In den vergangenen Jahren hat die Verwal-
tung immer wieder Anläufe unternommen
um die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum in Aulendorf zu ermöglichen. Mit ver-
schiedenen Investoren und Interessenten
wurden Gespräche geführt, ob auf den ge-
meindeeigenen Grundstücken Kornhaus-
straße 4/Zollenreuter Straße 8 und entlang
der Saulgauer Straße bezahlbarer Wohn-
raum bzw. ein sozialer Wohnungsbau reali-
siert werden kann. Eine Umsetzung war ins-
besondere aus wirtschaftlichen Gründen für
die Investoren nicht möglich.
Im Jahr 2019 fanden erstmals mit der Stif-

tung Hoffnungsträger Gespräche über eine
Bebauung des Areals Kornhausstraße/Zol-
lenreuter Straße 8 statt. Die Stiftung Hoff-
nungsträger wäre bereit gewesen das Areal
mit zwei Gebäuden zu überplanen und zu
überbauen. Die modulare Bauweise der Stif-
tung Hoffnungsträger sieht eine Flachdach-
bebauung vor, die an dieser Stelle nicht um-
gesetzt werden konnte. Aus städtebaulichen
Gründen konnte dieser Ansatz nicht weiter-
verfolgt werden.  
Die Stiftung Hoffnungsträger ist eine interna-
tional tätige Stiftung in den Bereichen Paten-
schaft, Hoffnungshäuser und Resozialisie-
rung und Versöhnung.
Mit den Hoffnungshäusern hat die Stiftung
ein innovatives Konzept für die Integration
von Flüchtlingen entwickelt, das inzwischen
bundesweit auf großes Interesse gestoßen
ist und als Grundlage für integrative Vorha-
ben anderer dient. Die Hoffnungshäuser
wurden zwischenzeitlich u. a. in den Städten
Leonberg, Esslingen, Schwäbisch Gmünd,
Bad Liebenzell und Sinsheim erstellt. Im Bau
befindet sich ein Projekt in Konstanz, Pla-
nungen gibt es u. a. für Meersburg, Maul-
bronn und Bodman-Ludwigshafen.
Gegründet wurde die Stiftung von der Fami-
lie Merckle (Ratiopharm). Durch eine modu-
lare Holzbauweise ist es der Stiftung mög-
lich, die Hoffnungshäuser sehr günstig zu
errichten. Die Wohnungen werden grund-
sätzlich nach den Vorgaben des SGB II aus-
gerichtet (sozialer Wohnungsbau). Die Woh-
nungen können nur mit einem
Wohnberechtigungsschein bezogen wer-
den. Für den Bau der Häuser wird eine För-
derung bei der KfW-Bank beantragt. Die
Miete muss somit rd. 30 % unter der ortsüb-
lichen Vergleichsmitte liegen. 
Nach dem Erwerb eines Grundstücks im
Riedweg hat die Verwaltung erneut bei der
Stiftung Hoffnungsträger angefragt, ob die
Stiftung bereit wäre auf diesem Grundstück
einen sozialen Wohnungsbau umzusetzen.
Die Stiftung ist grundsätzlich bereit in Aulen-
dorf ein Projekt hinsichtlich sozialem Woh-
nungsbau zu realisieren. Hervorzuheben ist,
dass die Bewohner der Häuser einen An-
sprechpartner der Stiftung vor Ort haben
werden und auch eine soziale Betreuung
stattfinden wird.
Von der Stiftung Hoffnungsträger wurde eine
erste Entwurfsplanung für die Überpla-
nung/Bebauung des Grundstücks im Ried-
weg erarbeitet. Es ist vorgesehen auf dem
Grundstück drei sogenannte „Hoffnungs-
häuser“ und vier Doppelhäuser mit acht
Doppelhaushälften zu errichten.
Die „Hoffnungshäuser“ sollen dreigeschos-
sig mit Flachdach errichtet werden. Die Ge-
bäude weisen eine Länge von 24,80 m, eine
Breite von 13,10 m und eine Höhe von 9,40
m auf. In einem Gebäude entstehen acht
Wohneinheiten, somit insgesamt 24 Wohn-
einheiten. Zwischen den einzelnen Gebäu-
den entstehen kleinere Spielplätze.
Die Doppelhäuser werden als zweigeschos-
sige Häuser mit Dachgeschoss und Sattel-
dach geplant. Die Firsthöhe beträgt 11,00 m.
Insgesamt können auf dem Areal somit 32
Wohneinheiten (24 Wohnungen und acht
Doppelhaushälften) entstehen. Die Nutzung

der Gebäude (Wohnungen und Doppelhaus-
hälften) erfolgt nach den Regeln des sozialen
Wohnungsbaus.
Nach Auffassung der Verwaltung ergibt sich
durch die Zusammenarbeit mit der Stiftung
Hoffnungsträger für die Stadt Aulendorf eine
wohl einmalige Gelegenheit auch in Aulen-
dorf sozialen Wohnungsbau entstehen zu
lassen und der Aulendorfer Bevölkerung die-
ses Mietsegment in adäquater Qualitität an-
bieten zu können. 
Von der Verwaltung wird eine Zusammenar-
beit mit der Stiftung Hoffnungsträger aus-
drücklich unterstützt.
Herr Lieb von der Stiftung Hoffnungsträger
stellt die Stiftung, die HTS Handel GmbH,
das Projekt und die bisherigen in Planung
befindlichen Standorte in Baden-Württem-
berg vor. Die Präsentation ist der Sitzungs-
vorlage beigefügt.
Zunächst geht er auf die Gründung der Stif-
tung durch H. Tobias Merckle und die Ge-
schichte der Gründung sowie den Stiftungs-
zweck ein. Auf nationaler Ebene war der
Ausgangspunkt die Arbeit mit Flüchtlingen
und anderen Personen, die Unterstützung
im Alltag und der Integration benötigen. 
Bei den jetzigen Bauprojekten geht es um
das Zusammenleben der Menschen und das
gemeinsame Meistern des Alltags. Dies wird
begleitet vom Standortleiter/den Hauseltern,
die ebenfalls im Objekt wohnen. 
Bei einer Förderung durch die L-Bank muss
der Mietabschlag 30 % unter der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen, diese Regel-
bindung muss 30 Jahre eingehalten werden.
Die Gebäude in modularer Holzbauweise
wurden in Zusammenarbeit mit der Universi-
tät Stuttgart entwickelt. Die HTS Handel
GmbH kauft das Grundstück. So können
Projekte für bezahlbaren Wohnraum auch in
Gemeinden realisiert werden, die selbst kei-
ne Wohnbaugesellschaft haben. Er betont,
dass am Standort Aulendorf kein Flücht-
lingsheim entsteht und keine Resozialisie-
rung von Straffälligen stattfinden wird. Diese
findet nur am Standort Leonberg statt.
Herr Lieb geht davon aus, dass annähernd
die Hälfte der Bevölkerung einen Anspruch
auf einen Wohnberechtigungsschein hätte. 
Es folgt eine intensive Diskussion mit ver-
schiedenen Fragestellungen und der Ausei-
nandersetzung bzgl. dichte Bebauung, Ver-
kauf der Doppelhaushälften, zur
Erschließungsstraße, Parkplatzanzahl, Bele-
gungsbindung und -auswahl, Erwerber des
Grundstücks und Möglichkeit eines Erbbau-
pachtvertrages. Zudem spricht sich das
Gremium für einen Dialog mit den Anwoh-
nern und eine Informationsveranstaltung
aus.
BM Burth stellt fest, dass der Gemeinderat
beschlossen hat das gesamte Grundstück
der Bebauung und Veräußerung zuzuführen.
Daher wurden durch die Stiftung Hoffnungs-
häuser verschiedene Bebauungsvarianten
erarbeitet. Das Gremium hatte sich dann aus
städtebaulichen Gründen wegen der Abstu-
fung zum vorhandenen Wohngebiet für die
Variante mit den Doppelhäusern ausgespro-
chen. 



Der Gemeinderat fasst folgende Be-
schlüsse
1.  Der Gemeinderat stimmt der Zusam-
menarbeit zwischen der Stiftung Hoff-
nungsträger und der Stadt Aulendorf zu
mit dem Ziel in der Stadt Aulendorf sozia-
len Wohnungsbau zu realisieren mit 16 Ja-
und 1 Nein-Stimme zu.
2.  Bei 11 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stim-
men beschließt der Gemeinderat, dass die
Stadt Aulendorf das gemeindeeigene
Grundstück Flst. Nr. 1393/2, Riedweg an
die Stiftung Hoffnungsträger unter der Vo-
raussetzung verkauft, dass auf dem
Grundstück drei Hoffnungshäuser und
vier Doppelhäuser (acht Doppelhaushälf-
ten) einschließlich der erforderlichen
Stellplätze und Nebenanlagen errichtet
werden und das die Nutzung der Gebäude
nach den Regeln des sozialen Wohnungs-
baus erfolgt.
Aufbau einer solidarischen Gemeinde
BM Burth führt aus, dass viele Menschen im
Landkreis Ravensburg sich wünschen, auch
im fortgeschrittenen Alter möglichst lange
selbstbestimmt zuhause leben zu können.
Hilfebedürftige alte Menschen und ihre An-
gehörige darin zu beraten und zu unterstüt-
zen, war seit 1999 Ziel und Auftrag der ZU-
HAUSE LEBEN-Stellen der Caritas
Bodensee-Oberschwaben. Nach dem not-
wendigen Rückzug der ZUHAUSE LEBEN-
Stellen wird dieser Auftrag ab dem
01.01.2021 in vollem Umfang vom Pflege-
stützpunkt des Landkreises übernommen. 
Der fortschreitende demografische Wandel
und der bereits auch im Landkreis Ravens-
burg feststellbare Pflegenotstand machen
deutlich, dass in den nächsten Jahren zu-
sätzliche Anstrengungen notwendig sind,
um den wachsenden Herausforderungen im
Bereich der Sorge für die größer werdende
Zahl von alten Menschen auch in Zukunft
gerecht werden zu können. 
Das seniorenpolitische Konzept des Land-
kreises Ravensburg aus dem Jahr 2017 hat
vorrangige Bedarfe und mögliche strategi-
sche Handlungsansätze zu dieser Thematik
für den Landkreis Ravensburg markiert. 
Nach dem Ausstieg aus den ZUHAUSE LE-
BEN-Stellen möchten die Caritas Boden-
see-Oberschwaben und das Dekanat All-
gäu-Oberschwaben den Landkreis und
Kommunen im Landkreis bei der Umsetzung
des seniorenpolitischen Konzepts unterstüt-
zen. 
Mit dem neuen Konzept „Solidarische Ge-
meinden im Landkreis Ravensburg“ soll ein
Impuls gesetzt werden für eine seniorenge-
rechte Gemeindeentwicklung im Landkreis.
Im Kern geht es darum, die präventiven
Kräfte des Gemeinwesens zu stärken. Prä-
vention ist dabei zu verstehen als ein breit
gefächerter Handlungsansatz. 
In enger Kooperation mit interessierten
Kommunen sollen in den nächsten fünf Jah-
ren sechs bis zehn „Solidarische Gemein-
den“ aufgebaut werden, die sich für eine so-
lidarische und seniorengerechte
Gemeindeentwicklung engagieren. 
In Anlehnung an entsprechende Ideen der
Bürgergemeinschaft Eichstetten e. V. im Kai-
serstuhl und der Solidarischen Gemeinde

Reute-Gaisbeuren e. V.  basiert auch das
vorliegende Konzept auf der Vision, dass be-
teiligte Gemeinden (bzw. Dörfer) sich als So-
lidargemeinschaften verstehen und Verant-
wortung übernehmen, um passende lokale
Lösungen für die Bewältigung der Heraus-
forderungen zu finden, die sich aus dem de-
mografischen Wandel ergeben.
Es geht um die Entwicklung einer generati-
onsübergreifenden Sorgekultur, um Entwick-
lung von solidarischen, lebendigen Gemein-
wesen, um „Caring Communitys“, in denen
Bürger, Akteure aus Vereinen, Kirchenge-
meinden und sonstigen Initiativen sich ge-
meinsam mit politisch Verantwortlichen, pro-
fessionellen Diensten und Einrichtungen und
wenn möglich auch mit Akteuren der lokalen
Wirtschaft für gute Lebensbedingungen, für
einen guten Zusammenhalt und ein gutes
solidarisches Miteinander der Generationen
in ihrer Gemeinde/ihrem Dorf/ihrem Stadt-
teil/ihrem Quartier engagieren. 
Vorrangig sollen ländliche Kommunen in den
Blick genommen werden. 
Der strategische Handlungsansatz liegt da-
rin, mit der Kommune eine gute Beteili-
gungsstruktur zu schaffen, relevante Akteure
zusammenzubringen, zu motivieren, zu un-
terstützen und zu befähigen aktiv an der Ge-
staltung einer solidarischen Gemeinde – im
Sinne eines solidaritätsstiftenden Gemein-
wesens mitzuwirken. So soll die bürger-
schaftliche Eigenverantwortung gestärkt,
neuer Gemeinschaftssinn geweckt, neue
kreative Formen von bürgerschaftlichem En-
gagement initiiert und somit neue solidari-
sche Potentiale aktiviert werden, die es alten
Menschen ermöglichen können, selbstbe-
stimmt, mit guter Lebensqualität und guter
gesellschaftlicher Teilhabe in ihrem vertrau-
ten Wohn- und Lebensumfeld zu leben. Das
Konzept zielt auf die nachhaltige Implemen-
tierung von Strukturen ab, die auch für hinzu-
kommende Akteure jederzeit anschlussfähig
sind, und in dem die Angebote laufend be-
darfsorientiert weiterentwickelt werden. Die
Eigenverantwortung steht als Grundprinzip
an erster Stelle. 
Die demografische Herausforderung im
Landkreis Ravensburg 
Die demografische Entwicklung ist und
bleibt eine der größten zukünftigen Heraus-
forderungen für unsere Gesellschaft insge-
samt – insbesondere jedoch auch für die
Städte und Gemeinden mit ihren Stadtteilen,
Dörfern und Quartieren, in denen die Men-
schen vor Ort leben. 
Hinter einer stark wachsenden Zahl von älte-
ren Mitbürger/-innen finden sich sehr unter-
schiedliche Familienkonstellationen und Le-
benslagen, die durch soziale Ungleichheiten
bezüglich finanzieller Ressourcen, Bildung,
Wohnbedingungen, sozialen Netzen und Ge-
sundheit geprägt sind. 
Im Landkreis Ravensburg leben derzeit rund
29.900 Menschen, die über 75 Jahre,
19.300, die über 80 Jahre und rund 2.700,
die über 90 Jahre alt sind. Nach der Bevölke-
rungsvorausberechnung des statistischen
Landesamts wird sich die Zahl der über 75-
Jährigen von 2020 bis zum Jahr 2035 um
29,2 %, die der hochbetagten über 90-Jähri-
gen um 71% erhöhen. 

Laut den Zahlen aus dem seniorenpoliti-
schen Konzept des Landkreises Ravensburg
waren im Jahr 2015 29,52 % der über 90-
jährigen Frauen und 15,99 % der über 90-
jährigen Männer im Landkreis Ravensburg in
stationären Langzeitpflegeeinrichtungen un-
tergebracht. Unterstellt man, dass diese
Pflegequoten in den nächsten 15 Jahren
gleichbleiben, würde sich allein bei den über
90-Jährigen im Landkreis Ravensburg ein
zusätzlicher Bedarf an mindestens 400 zu-
sätzlichen stationären Pflegeplätzen erge-
ben. 
Schon vor fünf Jahren wurden Expertisen
veröffentlicht, nach denen bereits bis zum
Jahr 2030 ein Drittel mehr Pflegekräfte benö-
tigt würden, um bei gleichbleibenden Pflege-
quoten den Bedarf zu decken. 
Die demografische Entwicklung in der Stadt
Aulendorf
Die Bevölkerung in Baden-Württemberg wird
immer älter. Während der Anteil der Jünge-
ren (unter 20 Jahre) noch im Jahr 1980 an-
nährend doppelt so hoch wie die der Älteren
(65 Jahre und mehr) lag, waren 2017 die Äl-
teren zahlenmäßig bereits etwas stärker ver-
treten. 
Das Durchschnittsalter in Aulendorf im Jahr
2018 lag bei 43,1 Jahre und wird bis zum
Jahr 2035 auf 46,3 Jahre ansteigen. Im Jahr
2018 waren 19 % der Bevölkerung 65 Jahre
und älter. Im Jahr 2035 wird der Anteil auf 27
% ansteigen. Der Anteil der 18-jährigen und
jüngerer Menschen lag 2018 bei 18 %, im
Jahr 2035 wird diese Bevölkerungsgruppe
bei 17 % liegen (Zahlen Stala BW
2020/2019). 
Empfehlungen von Expertenkommissionen 
Viele Expertenkommissionen sind sich einig,
dass – ganz abgesehen davon, dass auch
die personellen und finanziellen Ressourcen
dafür fehlen - die zukünftigen Herausforde-
rungen nicht allein durch einen weiteren li-
nearen Ausbau der bestehenden professio-
nellen Pflege- und Unterstützungsstrukturen
gelöst werden können. In vielen fachlichen
Studien und Berichten wird zum einen seit
langem darauf verwiesen, dass den Städten
und Gemeinden im Rahmen ihrer kommuna-
len Daseinsvorsorge zukünftig auch viel
mehr Verantwortung für eine aktive Gestal-
tung einer im umfassenden Sinne senioren-
gerechten Kommunalpolitik zukommen wird. 
Zum anderen wird auf die Chancen und Po-
tentiale einer lebendigen Zivilgesellschaft
verwiesen, die durch Zusammenhalt und So-
lidarität geprägt ist.
Zivilgesellschaftliches Engagement ist in en-
ger Verknüpfung mit dem kommunalen En-
gagement zu unterstützen bzw. soweit noch
nicht vorhanden, anzuregen. Diese beste-
henden oder zu entwickelnden solidari-
schen“ Sorgestrukturen schaffen lokale Rah-
menbedingungen für eine seniorengerechte
Gemeindeentwicklung. Diese verfolgt das
Ziel, „das Lebensumfeld oder die Quartiere
von Menschen so zu gestalten, dass sie
mehr Orientierung bieten und Menschen
trotz Hilfe- und Pflegebedarf länger zu Hause
leben können.
Einschätzungen aus der Erfahrungsperspek-
tive der ZUHAUSE LEBEN-Beratungs-stel-
len
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In der Beratungsarbeit der ZUHAUSE LE-
BEN-Stellen der Caritas Bodensee-Ober-
schwaben wird bereits seit langem die zu-
nehmende Problematik der mangelnden
Verfügbarkeit von Hilfen sowohl im Bereich
der Dauerpflege und der Kurzzeitpflege wie
aber auch in der häuslichen Versorgung sehr
deutlich spürbar. Dies betrifft in der Häus-
lichkeit nicht nur den Bereich der fachpflege-
rischen Hilfen. Es geht auch um den Bereich
der Unterstützung im Haushalt sowie um
ganz alltagspraktischen Themen wie die Be-
gleitung zu einem Arzt-Termin und zum Ein-
kaufen oder die Unterstützung beim Essen
kochen, beim Schneeschippen bis hin zur
Entsorgung von Recycling-Wertstoffen. 
Die Beraterinnen haben es häufig mit (hoch-
altrigen) Ehepaaren zu tun, die sich trotz Ein-
schränkungen gegenseitig unterstützen,
wobei diese Lebenssituationen aufgrund
des Ausfallrisikos eines Partners sehr „fragil“
sind.  Angehörige sind heute zum einen oft
selbst beruflich und familiär sehr einge-
spannt, so dass regelmäßige Unterstützung
gerade über längere Zeit hinweg zu einer
großen Belastung wird bzw. nicht möglich
ist. Zum anderen leben Angehörige teilweise
weiter entfernt und können keine regelmäßi-
ge Hilfe leisten. Auch alleinstehende, kinder-
lose Ältere machen sich Gedanken um das
eigene Älterwerden und geraten dabei an
Grenzen. 
Die Beratungsarbeit macht deutlich - abruf-
bare familiäre Unterstützung ist keine
Selbstverständlichkeit. Wenn diese gegeben
ist, stellt sich zur Vermeidung von Überfor-
derung die Frage nach begleitenden und
entlastenden Angeboten. 
Die Bevölkerungsgruppe der Senior/-innen
ist sehr heterogen, ein differenzierter Blick
auf die Gruppe der Älteren ist erforderlich.
Themenbereiche wie z. B. Einsamkeit und
Teilhabe-Barrieren im weitesten Sinne be-
treffen nicht nur Ältere mit Pflegebedarf. 
Zeitgleich finden sich in der Bevölkerungs-
gruppe der Senior/-innen Potenziale, die es
zu aktivieren und zu unterstützen gilt, um
das Zusammeneben vor Ort zu gestalten.
In der Beratungspraxis wurde immer wieder
deutlich, dass nachbarschaftliche Hilfen zur
Sicherstellung der häuslichen Unterstützung
und zum Erhalt der Lebensqualität und der
Teilhabe der Älteren förderlich beitragen. Ziel
der ZUHAUSE LEBEN-Stellen war es immer
schon, den Blick auf das gesamte Umfeld
der Sorgesituation zu richten. Neben den
professionellen Hilfen tragen aus der Erfah-
rung der ZUHAUSE LEBEN-Stellen unter-
stützende nachbarschaftliche Netzwerke in
wichtiger Weise zur Stabilisierung der Le-
benssituation von älteren Menschen bei.
Diese „präventiven“ Unterstützungsangebo-
te gilt es bedarfsorientiert weiter zu entwi-
ckeln vor allem auch unter dem Aspekt einer
lebensweltorientierten Gesundheitsförde-
rung. 
Seniorenpolitisches Konzept des Landkrei-
ses als Grundlage 
Die beschriebenen Bedarfe und Handlungs-
ansätze des Konzeptes „Solidarische Ge-
meinden im Landkreis Ravensburg“ knüpfen
an verschiedene Handlungsfelder an, die im
Seniorenpolitischen Konzept des Landkrei-

ses Ravensburg (2017) empfohlen werden.
Dies gilt insbesondere für: 
Seniorengerechte Quartiersentwicklung (Ka-
pitel 9): (1) In einem Kooperationsprojekt des
Landkreises gemeinsam mit Kommunen
werden Quartiermanagement-Strukturen
und Projekte aufgebaut sowie auf weitere
Kommunen übertragbare Erfahrungen ge-
sammelt, (2) Unterstützung und Förderung
des Aufbaus von Quartiersmanagement und
Quartiersentwicklungsmaßnahmen in und
durch die Kommunen (Förderrichtlinie) 
Unterstützungsangebote im Alltag und
haushaltsnahe Dienstleistungen entspre-
chend örtlichem Bedarf verbessern (Kapitel
3).
Maßnahmen zur Gesundheitsförderung für
ältere Menschen (Kapitel 4)
Solidarität der Nachbarschaft und Genera-
tionen (Kapitel 6): (1) Niederschwellige Orte
der Begegnung anbieten, (2) Rahmenbedin-
gungen für ehrenamtliche und bürgerschaft-
liche Initiativen fördern, (3) Förderung von
Solidarität und nachbarschaftlichem Zusam-
menhalt durch Quartiersarbeit, Einsatz von
Quartiersmanagern. 
„Solidarische Gemeinden“ aus Sicht der Ca-
ritas Bodensee-Oberschwaben 
In „Solidarischen Gemeinden“ sollen sich
Strukturen etablieren, die sich generationen-
übergreifend für das Gemeinwesen einset-
zen. In diesem Sinne sind „Solidarische Ge-
meinden“ zu verstehen als: 
• Ermöglichungsstruktur für die Entwicklung

von wohnortbezogenen Initiativen, eng ori-
entiert an den Bedürfnissen und Interessen
der Bürger/-innen. 

• Eine Chance für zivilgesellschaftliches- und
beteiligungsorientiertes Handeln von Bür-
ger/-innen, die in geteilter Verantwortung
von Bürger/-innen, der Kommune und den
weiteren Akteuren seniorengerechte Struk-
turen im Blick haben und voranbringen. 

• Ein Raum zur Diskussion von Themen und
zur Entwicklung von Maßnahmen im Vor-
feld und im Umfeld von Pflege. Hier soll
das Bewusstsein für Lebensqualität im Al-
ter und die Sorgefähigkeit im Sozialraum
systematisch gefördert werden. 

• Ein Netzwerk das generationsübergreifend
agiert und dabei sowohl für Frauen als
auch für Männer Engagementmöglichkei-
ten bietet. 

Mögliche Strukturmodelle für „Solidarische
Gemeinden“ 
Die Konstituierung von „Solidarischen Ge-
meinden“ kann in der Praxis in unterschied-
lichen Organisationsformen erfolgen. Es
geht dabei um die Etablierung einer Platt-
form für eine möglichst breite Beteiligung an
der Entwicklung einer seniorengerechten
Gemeinde. Grundlage für die Entwicklung
der Organisationsform sind die Rahmenbe-
dingungen der Kommune vor Ort, bestehen-
de örtliche Gremien der Seniorenarbeit, En-
gagement-Interessen der Macher/-innen
und die sich herauskristallisierenden Hand-
lungsschwerpunkte. Die Festlegung auf die
Organisationsform soll im Laufe des Prozes-
ses auf Grundlage der Sondierungsphase
und des Beteiligungsprozesses erfolgen. 
Bei den „Solidarischen Gemeinden“ dürfen
somit unterschiedliche Lösungen entstehen

bezüglich ihrer Rechtsform und Träger-
schaft, ihrer vorhandenen oder nicht vorhan-
denen Verzahnung mit der Nachbarschafts-
hilfe und der jeweiligen Namensgebung. Die
neuen Strukturen müssen an die jeweilige
Ausgangslage und die Motive der Macher/-
innen angepasst sein. Ziel ist es bedarfsori-
entierte, wohnortnahe Strukturen aufzubau-
en, die vor allem auch die Individualität der
jeweiligen Gemeinde/Kommune im Blick ha-
ben. 
Eine „Solidarische Gemeinde“ ist nicht von
vorne herein auf eine bestimmte Quartier-
größe festgelegt. Die Arbeit der „Solidari-
schen Gemeinde“ kann sich auf eine Land-
gemeinde im Gesamten beziehen oder auf
Teilgemeinden und natürlich im städtischen
Kontext auch auf einen Stadtteil. Wichtig ist,
dass soziale Bezüge der Bürger/-innen zu
ihrer Wohn- und Lebensumgebung und den
dortigen Aktivitäten bestehen und ausge-
baut werden können. 
Prävention als Handlungsansatz 
Bei einer seniorengerechten Gemeindeent-
wicklung geht es im Kern um zwei Dimensio-
nen. Neben dem Unterstützungsbereich für
pflegebedürftige Menschen (z. B. ambulante
und stationäre Pflege, Pflegestützpunkte
etc.) ist der präventive Bereich im Vorfeld
von großer Bedeutung.
„Solidarische Gemeinden“ konzentrieren
sich vor allem auf den präventiven Bereich –
mit Angebotsfeldern wie wertschätzendes
Umfeld, Nachbarschaftshilfen, Gesund-
heitsförderung, bedarfsgerechte Wohnange-
bote, generationengerechte Infrastruktur,
wohnortnahe Begleitung, Betreuung und
Beratung, Angebote die die Selbsthilfepo-
tentiale stärken und den steuernden Be-
reich, wie die Koordinierung und Planung
der Hilfen/Maßnahmen über Runde Tische,
Beiräte oder neue Vereine. 
Zielsetzungen
Das Projekt erfordert ein dauerhaftes pro-
zesshaftes Vorgehen verbunden mit dem
Aufbau nachhaltiger Strukturen. Hierbei wer-
den folgende Ziele verfolgt: 
Leitziele 
• Forcierung einer seniorengerechten Ge-

meindeentwicklung im Sinne dieser Kon-
zeption. 

• Stärkung der Strukturen des Zusammenle-
bens (Solidarität). 

• Ermöglichung einer hohen Lebensqualität
und Teilhabe. 

Ergebnisziele am Ende der fünfjährigen
Startphase 
• Aufbau und Etablierung von mindestens

sechs bis zehn sorgenden, bürgerschaft-
lich (mit)getragenen „Solidarische Gemein-
de“-Initiativen in mindestens sechs bis
zehn Kommunen. 

• Aufbau und Etablierung eines Netzwerks
auf Landkreisebene, das diese neuen, aber
auch die bereits vorhandenen lokalen
Strukturen fachlich und durch Dienstleis-
tungen unterstützt. 

Maßnahmen für die Umsetzung von „Solida-
rischen Gemeinden“ 
Maßnahme A (Bezug Landkreisebene): 
Einrichtung einer Fachstelle „Solidarische
Gemeinden“ in Vollzeit durch die Caritas 
Finanzierung: Landkreis Ravensburg mit 80
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%; Caritas Bodensee-Oberschwaben und
Dekanat Allgäu-Oberschwaben mit 20 % 
Maßnahme B (Bezug Landkreisebene): 
Einrichtung eines Förderprogrammes „Soli-
darische Gemeinden“ (Personalkostenför-
derung) für die Einrichtung von örtlichen Ko-
ordinierungsstellen 
Maßnahme C (Bezug kommunale Ebene): 
Einrichtung örtlicher Koordinierungsstellen
in Teilzeit in der Startphase in 6-10 beteilig-
ten Kommunen 
Finanzierung: durch die Kommunen, unter-
stützt durch das Förderprogramm des Land-
kreises (siehe Maßnahme B) 
Maßnahme D (Bezug interkommunale Ebe-
ne): 
Im Laufe der Startphase: Aufbau und Beglei-
tung eines übergreifenden Vernetzungsan-
gebotes für die neu entstehenden „Solidari-
schen Gemeinden“ durch die eingerichtete
Fachstelle „Solidarische Gemeinden“. Das
Netzwerk ist auch offen für bereits im Land-
kreis bestehende andere Initiativen zu die-
sem Themenbereich. 
Maßnahme E (Bezug kommunale Ebene und
Landkreisebene): 
Organisation von Veranstaltungen zum The-
ma innovative Entwicklungen (impulsgeben-
de und innovative Themen für die Haupt-
und ehrenamtlichen Akteure vor Ort in den
beteiligten Gemeinden oder auch im land-
kreisweiten Netzwerk „Solidarische Gemein-
den“ - z. B. Referenten zu Themen wie soli-
daritätsstiftende Ansätze, Bürgerbeteiligung,
Wohnkonzepte, Quartiersentwicklung) durch
die Fachstelle „Solidarische Gemeinden“. 
Inhalte der Maßnahmen 
Fachstelle „Solidarische Gemeinden“:
Diese Fachstelle wird mit einer erfahrenen
Fachkraft (Altenhilfe, Gemeinde- und Pro-
jektentwicklung, Beratung) in Vollzeit sowie
einer 0,25%-Stelle für eine Verwaltungskraft
ausgestattet und bei der Caritas Region Bo-
densee-Oberschwaben angesiedelt. 
Aufgaben sind: 
Information über den Ansatz „Solidarische
Gemeinden“ in interessierten Gemeinden
und deren Gremien, sowie Starthilfen für be-
teiligte Kommunen. 
Örtliche Koordinierungsstelle:
In allen beteiligten Kommunen wird frühzei-
tig eine örtliche Koordinierungsstelle in Teil-
zeit eingerichtet. 
Diese Stelle kann – je nach örtlichen Gege-
benheiten– angesiedelt sein bei der Kommu-
ne, der lokalen Organisationsstruktur (z.B.
Verein) oder der Caritas. 
Denkbar wäre auch die Variante einer Perso-
nalüberlassung durch die Caritas. Diese
Form wird bereits mit der „Solidarischen Ge-
meinde Reute-Gaisbeuren e. V.“ praktiziert.
In der Aufbauphase der Arbeitsstrukturen
der „Solidarischen Gemeinde xy“ wirkt diese
Fachkraft – in enger Zusammenarbeit mit
der Fachstelle  mit bei der 
• Gewinnung bzw. dem Einbezug von inte-

ressierten Personen für den Prozess 
• Umsetzung des lokalen Beteiligungspro-

zesses und des daraus abgeleiteten Akti-
onsplans 

• Stärkung der ortsspezifischen Kommuni-
kations- und Beteiligungswege, Sicherung
der Transparenz des Prozesses, Stärkung

der Vernetzung vor Ort hin zu der sich etab-
lierenden Arbeitsstruktur „Solidarische Ge-
meinde xy“ 

In der Verstetigung des Prozesses nach der
Etablierung der Arbeitsstruktur „Solidarische
Gemeinde xy“ hat die örtliche Koordinie-
rungsstelle Aufgaben, wie z.B. 
• Anlaufstelle für Seniorenfragen für alle Bür-

ger/-innen und Akteure in der Gemeinde 
• Koordination der Planung vor Ort 
• Unterstützung und Ausbau des bürger-

schaftlichen Engagements und der Selbst-
hilfemöglichkeiten im Sozialraum 

• Fachliche Unterstützung der „Solidari-
schen Gemeinde“ beim Aufbau von solida-
rischen Strukturen, insbesondere für kran-
ke und ältere Menschen bzw. für
generationsübergreifende Ansätze 

• Koordinierung der Zusammenarbeit zen-
traler Akteure aus dem Gemeinwesen, den
Vereinen, den Kirchengemeinden und den
vorhandenen Dienstleistern in enger Ab-
stimmung mit der Kommune 

• Mitarbeit im Netzwerk „Solidarische Ge-
meinden“ (Maßnahme D) 

Netzwerk „Solidarische Gemeinden“ 
Um die Arbeit der „Solidarischen Gemein-
den“ langfristig zu unterstützen, den Aufbau
von konkreten Angeboten für die einzelnen
„Solidarischen Gemeinden“ zu erleichtern
und zu bereichern, sowie Synergien zu nut-
zen, bedarf es einer übergreifenden Vernet-
zungsstruktur. 
Die Fachstelle „Solidarische Gemeinden“
baut deshalb im Laufe der Startphase das
Netzwerk Solidarische Gemeinden auf und
begleitet es langfristig. Das Netzwerk ist of-
fen für die durch das Projekt neu entstehen-
den „Solidarischen Gemeinden“ als auch für
alle bereits im Landkreis bestehenden ande-
ren Initiativen, zu denen es entsprechende
thematische Überschneidungen gibt. 
Themen des Netzwerks „Solidarische Ge-
meinden“ sind der übergemeindliche Erfah-
rungsaustausch 
• Gemeinsame Beratung zu möglichen neu-

en Angeboten und neuen Kooperations-
und Unterstützungsformen, die Abstim-
mung von Veranstaltungen zum Thema in-
novative Entwicklungen, eine gemeinsame
Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Kooperati-
on und Abstimmung mit der Altenhilfefach-
beratung. 

Von Seiten der Verwaltung wird der Projekt-
ansatz der Caritas Bodensee-Oberschwa-
ben als sehr interessant bewertet. Es wird
daher vorgeschlagen, dass die Stadt Aulen-
dorf als Pilot- bzw. Modellgemeinde an dem
Projekt teilnimmt. Der Stadtseniorenrat hat
sich in seinen Sitzungen ebenfalls mit der
demografischen Entwicklung in Aulendorf
und den sich daraus folgenden Themen be-
fasst und unterstützt das Projekt der Caritas
Bodensee-Oberschwaben ebenfalls. 
Sowohl räumlich als auch fachlich wäre die
einzurichtende örtliche Koordinierungsstelle
dem Hofgarten-Treff zuzuordnen.
Kostensituation:
Die Caritas Bodensee-Oberschwaben hat
einen Kosten- und Finanzierungplan für die
Einrichtung einer örtlichen Koordinierungs-
stelle aufgestellt.
Der Kosten- und Finanzierungsplan sieht die

Einrichtung einer Stelle mit einem Beschäfti-
gungsumfang von 50 %, Entgeltgruppe SuE
11b TVÖD vor. Hinzu kommen Verwaltungs-
und Regiekosen sowie Projektkosten. Die
Gesamtkosten belaufen sich auf 46.880
€/Jahr. 
Der Verwaltungsausschuss hat sich in seiner
Sitzung am 22.07.2020 mit dem Thema be-
fasst und folgenden Empfehlungsbeschluss
gefasst:
1.  Die Konzeption der Caritas Bodensee-

Oberschwaben zum Projekt „Solidari-
sche Gemeinden im Landkreis Ravens-
burg“ wird zur Kenntnis genommen. 

2.  Die Teilnahme der Stadt Aulendorf an
dem Projekt als Modellgemeinde wird
grundsätzlich befürwortet.

3.  Die Verwaltung wird beauftragt, auf
Grundlage der vorgestellten Konzeption,
weitere Gespräche mit der Caritas Bo-
densee-Oberschwaben und dem Land-
kreis Ravensburg hinsichtlich einer Teil-
nahme und Finanzierung des Projektes
zu führen.

4.  Über die Teilnahme an dem Projekt „Soli-
darische Gemeinden im Landkreis Ra-
vensburg“ wird nach Vorliegen der För-
derbescheide erneut im Gemeinderat der
Stadt Aulendorf beraten und entschie-
den.

Der Landkreis Ravensburg hat zwischenzeit-
lich die Förderung des Projektes zugesagt,
so dass die Umsetzung des Projektes durch
die Caritas Bodensee-Oberschwaben und
dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben begin-
nen kann. Einem Förderprogramm für die
teilnehmenden Kommunen hat der Land-
kreis Ravensburg nicht zugestimmt. Bei ei-
ner Teilnahme der Stadt Aulendorf an dem
Projekt beträgt der Finanzierungsanteil wie
oben beschrieben 46.880 €/Jahr. Der Pro-
jektzeitraum beträgt fünf Jahre.
Von Seiten der Verwaltung wird eine Teilnah-
me am dem Projekt unterstützt.
BM Burth betont, dass die solidarische Ge-
meinde keine Konkurrenz zu bestehenden
Angeboten ist, sondern eine Vernetzungs-
struktur aufbauen und neue Ideen entwi-
ckeln soll. Besonders wichtig ist auch die
Förderung des bürgerschaftlichen Engage-
ments. Von Seiten des Landkreises wird die
Fachstelle gefördert, aber eine Förderung für
die Kommunen wird es nicht geben.
Der Gemeinderat beschließt mit 16 Ja-
Stimmen und einer Enthaltung:
1.  Die Stadt Aulendorf beantragt die Teil-
nahme am Projekt „Solidarische Ge-
meinden im Landkreis Ravensburg“
der Caritas Bodensee-Oberschwaben
und dem Dekanat Allgäu-Oberschwa-
ben.

2.  Die Stadt Aulendorf stellt für den Pro-
jektzeitraum von fünf Jahren die erfor-
derlichen Finanzmittel gemäß dem
Kosten- und Finanzierungsplan der Ca-
ritas Bodensee-Oberschwaben in
Höhe von derzeit 46.880 €/Jahr zur
Verfügung.

Kalkulation der Wasser- und zentralen
und dezentralen Abwassergebühren für
das Jahr 2021
Die Kämmerei hat in Zusammenarbeit mit
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der Firma Schmidt und Häuser die Wasser-
verbrauchs- und Zählergrundgebühren so-
wie die Schmutzwasser- und Niederschlags-
wassergebühren für das Jahr 2021
kalkuliert. 
Die Kalkulationen bauen auf den Zahlen des
Haushaltsplanes 2021 mit Investitionspla-
nung 2021 auf. Es wird jeweils mit einem
ausgeglichenen Jahresergebnis geplant. 
Wasserversorgung
Die Verbrauchsgebühr lag bisher bei 1,95
Euro netto je m³. Für das Jahr 2021 wurde
sie kostendeckend auf 2,05 Euro netto je m³
kalkuliert. Die Erhöhung liegt an der Erhö-
hung der Unterhaltungsaufwendungen im
städtischen Bereich um 50.000 Euro auf
200.000 Euro und im Bereich des Wasser-
versorgungsverbands Schussen-Rotachtal
von 188.148 Euro auf 249.671 Euro. Gleich-
zeitig wurde die prognostizierte Gebühren-
verkaufsmenge um 2.000 m³ auf 383.000 m³
erhöht. 
Die Zählergrundgebühr bleibt bei der über-
wiegenden Anzahl der Zähler gleich. 
Zur Entwicklung der Wassergebühren: 
2020: 1,95 Euro netto je m³
2019: 1,95 Euro netto je m³
2018: 1,75 Euro netto je m³
2017: 1,98 Euro netto je m³
Zentrale Abwasserbeseitigung
Die Abwassergebühr lag bisher bei 1,89
Euro brutto je m³. Für das Jahr 2021 wurde
sie kostendeckend auf 2,22 Euro brutto je
m³ kalkuliert. 
Diese deutliche Erhöhung resultiert u. a. aus
folgender Thematik:
Bei der Kalkulation der Benutzungsgebüh-
ren gilt das Kostendeckungsprinzip, d.h.,
dass maximal eine Kostendeckung von 100
% anzustreben ist. Ergibt sich am Ende ei-
nes Bemessungszeitraumes eine Kosten-
überdeckung, so muss diese innerhalb der
folgenden fünf Jahre in einer Kalkulation
ausgeglichen werden. Ergibt sich am Ende
eines Bemessungszeitraumes eine Kosten-
unterdeckung, so kann diese (nur) innerhalb
der folgenden fünf Jahre ausgeglichen wer-
den. 
Folgende gebührenrechtliche Ergebnisse
werden im Bereich der Schmutzwasserbe-
seitigung in der vorliegenden Gebührenkal-
kulation zum Ausgleich eingestellt: 
-    restliche Kostenüberdeckung aus 2018 in

Höhe von 14.434 €
-    Kostenüberdeckung aus 2019 in Höhe

von 110.073 €
-    Kostenunterdeckung aus 2016 in Höhe

von 70.841 €
Der Ausgleich der gebührenrechtlichen Vor-
jahresergebnisse obliegt dem Gemeinderat
als Ermessensentscheidung. 
Würde der Gemeinderat sich gegen den
Ausgleich der Kostenunterdeckung aus dem
Jahr 2016 in Höhe von 110.073 € ausspre-
chen, läge die Gebühr 2021 dennoch bei
2,08 Euro brutto je m³. Damit wäre der Aus-
gleich aber unwiderruflich verloren, weil die-
ses Jahr das letztmögliche Jahr zum Aus-
gleich ist. 
Zur Entwicklung der Abwassergebühren:
2020: 1,89 Euro brutto je m³
2019: 1,89 Euro brutto je m³
2018: 1,50 Euro brutto je m³

2017: 1,35 Euro brutto je m³
Das gebührenrechtliche Ergebnis eines Jah-
res ist jeweils im Herbst des Folgejahres be-
kannt, also das Ergebnis 2016 im Herbst
2017. Ein Ausgleich wäre damit für 2018
möglich gewesen, hier ist aber bereits schon
eine deutliche Gebührenerhöhung zu 2017
erfolgt, dann erfolgte für das Folgejahr eine
nochmalige Gebührenerhöhung, so dass für
das Jahr 2020 eine Konstante angedacht
war.
Mit den jetzigen Ausgleichen wären alle Aus-
gleiche im Bereich der Schmutzwasserbe-
seitigung vollständig erledigt.
Zudem ist es bekanntlich so, wie auch be-
reits im letzten Jahr bei der Kalkulation aus-
geführt, dass die Stadt die Befahrung auf-
grund der Eigenkontrollverordnung
vornehmen muss. Hier wurde ursprünglich
rein für die Befahrung mit rund 640.000
Euro, verteilt auf vier Jahre, geplant. Nach
neuester Kostenschätzung mit Angebot lie-
gen diese Kosten aber deutlich höher, allein
für 2021 ist mit Kosten in Höhe von 270.000
Euro. Die Verwaltung geht davon aus, dass
die nächsten drei Jahre mit ungefähr densel-
ben Kosten zu rechnen ist. 
Zu beachten ist, dass dies rein die Kosten
der Befahrung sind! Mögliche Sanierungen,
deren Notwendigkeit bei der Befahrung fest-
gestellt werden, sind dann weiter zu planen,
im Haushaltsplan entsprechend einzustellen
und zu finanzieren. Dies bedeutet, dass die
Verwaltung davon ausgeht, dass die Abwas-
sergebühren in den nächsten Jahren gleich-
bleibend hoch bleiben, eher noch steigen
werden. 
Mit den Erhöhungen im Wasser- und Ab-
wasserbereich erfolgt laut durchschnittlicher
Vergleichsberechnung eine Erhöhung für
eine Familie in Höhe von 77,84 Euro jährlich
(bei vollständigem Ausgleich der Kostenun-
terdeckung), würde man darauf verzichten,
beträgt die Erhöhung dennoch 52,90 Euro
jährlich.
Dezentrale Abwasserbeseitigung
Als nächstes Projekt wird die Kämmerei
nochmals die Thematik angehen, ob die de-
zentralen Abwassergebühren wirklich wei-
terhin kalkuliert werden müssen. Dies wurde
vor einiger Zeit bereits geprüft, damals war
eine Kalkulation weiterhin notwendig. Zwi-
schenzeitlich wurden noch weitere Gehöfte
an die zentrale Abwasserbeseitigung ange-
schlossen. Für die Kalkulation ist eine gewis-
se Grenze erforderlich, die aber genau ge-
prüft werden muss. Dies wird im Sommer für
die nächste Kalkulation aufgearbeitet, um
hier möglicherweise dauerhaft Kosten spa-
ren zu können.
Grundsätzlich verändern sich die dezentra-
len Abwassergebühren mit der vorliegenden
Kalkulation nur geringfügig.  
Der Ausschuss hat am 09.12.2020 über die
Kalkulationen vorberaten. 

Wasserversorgung 
Der Gemeinderat beschließ bei 16 Ja-
Stimmen und 1 Nein-Stimme: 
1.  Der Gemeinderat stimmt der ihm bei
der Beschlussfassung über die Gebüh-
rensätze vorgelegten Gebührenkalku-
lation vom November 2020 zu.

2.  Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Ge-
bühren für ihre öffentliche Einrichtung
Wasserversorgung erheben. 

3.  Die Stadt Aulendorf wählt als Gebüh-
renmaßstab für die Wasserverbrauchs-
gebühr den Frischwassermaßstab. Die
Zählergrundgebühren werden gestaf-
felt nach der Zählergröße (Dauerdurch-
fluss Q3) erhoben. 

4.  Der Gemeinderat stimmt den in der Ge-
bührenkalkulation berücksichtigten
Abschreibungs- und Verzinsungsme-
thoden sowie den Abschreibungs- und
Zinssätzen zu. 

5.  Der Gemeinderat stimmt den in der Ge-
bührenkalkulation berücksichtigten
Prognosen und Schätzungen zu. 

6.  Dem vorgeschlagenen Kalkulations-
zeitraum für 2021 (einjährig) wird zuge-
stimmt. Von der Möglichkeit, die Ge-
bührenkalkulation auf einen längeren
Zeitraum (bis zu fünf Jahren) abzustel-
len, wird kein Gebrauch gemacht. 

7.  Auf der Grundlage dieser Gebührenkal-
kulation werden die Wasserver-
brauchsgebühr sowie die Zählergrund-
gebühren für den Zeitraum 01/2021 –
12/2021 wie folgt geändert:

-    Wasserverbrauchsgebühr 2,05 €/m³
Frischwasser

-    Zählergrundgebühr
     Größe Q3 2,5 und 4: 38,40 € jährlich 
     Größe Q3: 1076,80 € jährlich
     Größe Q3: 16 30,80 € jährlich
     Größe Q3: 25212,40 € jährlich
     Größe Qn 15 DN: 50366,00 € jährlich
     Größe Qn 40 DN: 80609,60 € jährlich
     Größe Qn 60 DN: 100817,20 € jährlich
Abwasserbeseitigung
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
1.  Der Gemeinderat stimmt der ihm bei
der Beschlussfassung über die Gebüh-
rensätze vorgelegte Gebührenkalkula-
tion vom Dezember 2020 zu. 

2.  Die Stadt Aulendorf wird weiterhin Ge-
bühren für ihre öffentlichen Einrichtun-
gen „Zentrale Abwasserbeseitigung“
und „Dezentrale Abwasserbeseiti-
gung“ erheben.

3.  Die Stadt Aulendorf wählt als Gebüh-
renmaßstab für die Schmutzwasserge-
bühr den Frischwassermaßstab. Der
Gebührenmaßstab für die Nieder-
schlagswassergebühr ist die ange-
schlossene überbaute und darüber hi-
naus befestigte Fläche.

4.  Bei der dezentralen Abwasserbeseiti-
gung gilt sowohl für den verschmut-
zungsabhängigen als auch für ver-
schmutzungsunabhängigen
Kostenanteil der Maßstab der angelie-
ferten Mengen, wobei beim ver-
schmutzungsabhängigen Kostenanteil
die Mengen nach Anlagentyp differen-
ziert werden. 

5.  Der Gemeinderat stimmt den in der Ge-
bührenkalkulation berücksichtigten
Abschreibungs- und Verzinsungsme-
thoden sowie den Abschreibungs- und
Zinssätzen zu. 

6.  Der Gemeinderat stimmt den in der Ge-
bührenkalkulation berücksichtigten
Prognosen und Schätzungen zu. 
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7.  Wie in der Gebührenkalkulation be-
rücksichtigt, werden die verschiede-
nen Straßenentwässerungsanteile wie
folgt angesetzt:

     aus den kalkulatorischen Kosten: 
     der Mischwasseranlagen 27,0% 
     der Regenwasseranlagen 50,0%
     der Kläranlage 5,0% 
     aus den Betriebsaufwendungen: 
     der Mischwasseranlagen 13,5%
     der Regenwasseranlagen 27,0%
     der Kläranlage 1,2%
8.  Dem vorgeschlagenen Kalkulations-
zeitraum für 2021 (einjährig) wird zuge-
stimmt. Von der Möglichkeit, die Ge-
bührenkalkulation auf einen längeren
Zeitraum (bis zu fünf Jahren) abzustel-
len, wird kein Gebrauch gemacht. 

9.  Die ausgleichspflichtigen Kostenüber-
deckungen bzw. ausgleichsfähigen
Kostenunterdeckungen aus Vorjahren
werden in der Kalkulation wie folgt zum
Ausgleich eingestellt: 

     - Schmutzwasserbeseitigung: 
     - Kostenunterdeckung aus 2016 in

Höhe von 70.841 €
     - Kostenüberdeckung aus 2018 in

Höhe von 14.434 €
     - Kostenüberdeckung aus 2019 in

Höhe von 10.073 €
     - Niederschlagswasserbeseitigung: 
     - Kostenüberdeckung aus 2018 in

Höhe von 27.453 €
     - Teilweise Kostenüberdeckung aus

2019 in Höhe von 12.000 €
10.  Auf der Grundlage dieser Gebühren-

kalkulation werden die Abwasserge-
bühren für den Zeitraum 01/2021 bis
12/2021 wie folgt festgesetzt:

     Zentrale Abwasserbeseitigung:
     - Schmutzwassergebühr: 2,22 €/m³

Frischwasser
     - ermäßigte Schmutzwassergebühr für

Großabnehmer: 1,69 €/m³ Frischwas-
ser

     - Niederschlagswassergebühr: 0,58
€/m² überbaute und befestigte Flä-
che

11.  Auf der Grundlage dieser Gebühren-
kalkulation werden die Gebührensät-
ze der dezentralen Abwasserbeseiti-
gung für den Zeitraum 01/2021–
12/2021 wie folgt geändert (jeweils
zuzüglich Abfuhrkosten des Unter-
nehmers): 

     • Geschlossene Gruben (Fäkalwas-
ser) bei wöchentlicher Leerung:
26,23 Euro/m³ Abfuhrmenge

     • Geschlossene Gruben (Fäkalwas-
ser) bei monatlicher Leerung: 27,09
Euro/m³ Abfuhrmenge

     • Geschlossene Gruben (Fäkalwas-
ser) bei vierterjährlicher und länge-
rer Leerung: 27,46 Euro/m³ Abfuhr-
menge

     • Kleinkläranlagen ohne biologische
Nachbehandlung (Mehrkammeraus-
faulgruben): 55,75 Euro/m³ Abfuhr-
menge

     • Kleinkläranlagen ohne biologische
Nachbehandlung (Mehrkammerab-
setzgruben): 61,90 Euro/m³ Abfuhr-
menge

Bei diesen Gebührensätzen handelt es
sich um auf zwei Nachkommastellen ab-
gerundete Gebührenobergrenzen. Diese
Abrundung hat eine zunächst in Kauf ge-
nommene Kostenunterdeckung zur Fol-
ge. Der Gemeinderat behält sich vor, diese
Kostenunterdeckung zu einem späteren
Zeitpunkt innerhalb der fünfjährigen Aus-
gleichsfrist auszugleichen. 
8. Änderung der Wasserversorgungssat-
zung vom 10.10.2011
Im Nachgang zum Beschluss über die Was-
sergebühren ist die Wasserversorgungssat-
zung zu ändern. Der Satzungsentwurf liegt
der Beratungsvorlage bei. Die Satzung wird
zum 01.01.2021 in Kraft treten.
Der Gemeinderat beschließt bei 16 Ja-
Stimmen und 1 Nein-Stimme die Satzung
zur 8. Änderung der Wasserversorgungs-
satzung mit Wirkung zum 01.01.2021. 
8. Änderung der Abwassersatzung vom
10.10.2011
Im Nachgang zum Beschluss über die Ab-
wassergebühren ist die Abwassersatzung zu
ändern. Der Satzungsentwurf liegt der Bera-
tungsvorlage bei. Die Satzung wird zum
01.01.2021 in Kraft treten. 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig
die Satzung zur 8. Änderung der Abwas-
sersatzung mit Wirkung zum 01.01.2021.  
8. Änderung der Entsorgungssatzung
Zwischenzeitlich sind es bekanntlich nur
noch sehr wenige Grundstücke, die ihr Ab-
wasser dezentral entsorgen. Dennoch müs-
sen die Gebühren jährlich kalkuliert werden.
Die Gebühren ändern sich geringfügig.
Die für das Jahr 2021 kalkulierten Gebühren
sind wie folgt: 
1. bei geschlossenen Gruben (Fäkalwasser)
bei wöchentlicher Leerung: 26,23 €/m³ Ab-
fuhrmenge (bisher: 26,05 €/m³)
bei monatlicher Leerung:  27,09 €/m³ Ab-
fuhrmenge (bisher: 26,79 €/m³)
bei vierteljährlicher oder längerer Leerung:
27,46 €/m³ Abfuhrmenge (bisher: 27,10
€/m³)
2. bei Kleinkläranlagen ohne biologische
Nachbehandlung
Mehrkammerausfaulgruben: 55,75 €/m³ Ab-
fuhrmenge (bisher: 51,25 €/m³)
Mehrkammerabsetzgruben: 61,90 €/m³ Ab-
fuhrmenge (bisher: 56,50 €/m³)
Der Gemeinderat beschließt einstimmig
die 8. Änderung der Entsorgungssatzung.
Die Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 
„Windelsäcke“ - Künftige Übernahme der
Kosten durch die Stadt Aulendorf
Der Landkreis hat mitgeteilt, dass die Ser-
viceleistung der Windelsäcke zum
01.01.2021 aus Einspargründen eingestellt
wird. Diese Einsparung ist das Ergebnis von
Beratungen über die künftige Haushaltskon-
solidierung des Landkreises. 
Bisher war es so geregelt, dass alle Kinder
bis zum dritten Geburtstag jährlich 26 Säcke
erhalten, in dem Jahr des dritten Geburts-
tags anteilig.
Zudem erhalten Personen auf Nachweis des
Arztes jährlich 26 Säcke für Inkontinenz.
Im Jahr 2019 hat die Stadt 6.270 Säcke aus-
gegeben, im Jahr 2020 bislang lediglich et-
was mehr wie 5.000, wobei hier seit dem

zweiten Lockdown kaum mehr Säcke aus-
gegeben wurden. Vermutlich liegt dies da-
ran, dass die Nutzer durch die Schließung
des Rathauses davon ausgehen, dass hier
aktuell keine Ausgabe erfolgt. Dies müsste
man im Januar klarstellen. In den Monaten
davor war aber eine klare Steigerung der
Zahlen zu den Vorjahren ersichtlich, weil be-
kanntlich die Bevölkerung wächst, Aulendorf
auch eine im Verhältnis junge Bevölkerung
hat, gleichzeitig aber natürlich auch die Fol-
gen des demografischen Wandels spürbar
sind.
Ein Windelsack kostet ab 01.01.2021 5,90
Euro. 
Die Windelsäcke werden von der Bevölke-
rung sehr gut angenommen, es ist ein gutes
Serviceangebot zur Unterstützung der jun-
gen und älteren Bevölkerung.
Deshalb schlägt die Verwaltung vor, dass die
Stadt künftig diese Leistung in städtischer
Hand weiterführt. Dies wäre in der Form,
dass die Stadt die Rollen weiter ausgibt und
dem Landkreis die Säcke abkauft. 
Diese Vorgehensweise wurde im Vorfeld be-
reits mit dem Landkreis abgestimmt, ob dies
überhaupt möglich wäre. Der Landkreis hat
dem zugestimmt. Die Kosten pro Sack be-
laufen sich demnach wie oben erläutert für
das Jahr 2021 auf 5,90 Euro. Damit müssten
voraussichtlich rund 38.000 Euro jährlich
eingeplant werden, wenn man das jetzige
System fortführen würde.
Denkbar wäre auch, dass man die Leistung
nur für ein Jahr, bis zum ersten Geburtstag,
gewährt, also 26 Säcke. Diese Vorgehens-
weise würde die Verwaltung vorschlagen,
damit könnte man einen Kompromiss zwi-
schen Haushaltskonsolidierung und Famili-
enfreundlichkeit finden. Die Gesamtkosten
würden ca. 15.000 Euro betragen, weil die
Verwaltung hier davon ausgeht, dass die In-
kontinenz-Säcke dauerhaft ausgegeben
würden. Diese betragen bisher rund 20 %
der Nutzer. 
Denkbar wäre auch, dass die Familienbesu-
cherin bei ihren Besuchen die Säcke mit-
bringt, zumindest die Rolle für das erste
Jahr. Damit könnten sich die Kosten jedoch
erhöhen, weil bisher nicht jeder das Angebot
in Anspruch nimmt. Dennoch hätte dies
auch Synergieeffekte, weil die Familienbesu-
cherin die Familien besucht, die Arbeit an
der Info könnte damit eingespart werden. 
Die Familienbesucherin zeigt sich erfreut
über die Initiative der Verwaltung und unter-
stützt das Vorhaben. 
Stoffwindeln wird der Landkreis weiterhin
fördern. Hier sind die Förderbedingungen
wie folgt: 
•    Die Förderung wird nur für Kinder mit

Wohnort im Landkreis Ravensburg ge-
währt.

•    Gefördert wird die Anschaffung von
Mehrweg-Wickelutensilien, die mindes-
tens einen Wert von 150,00 Euro haben.

•    Die Förderung beträgt einmalig 50,00
Euro je Wickelkind bis 3 Jahre.

•    Die Förderung von Mehrwegwindeln und
die Nutzung von Windelsäcken (Einweg-
windeln) schließen sich gegenseitig aus.

Hier erfolgt aber am 04.12.2020 eine Bera-
tung im Ausschuss des Kreises. Möglicher-
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weise wird der Zuschuss auf 100,00 Euro er-
höht. Zudem soll es künftig einen Flyer über
die Familienbesucherinnen im Landkreis
vom Landkreis für diese Leistung geben. 
Der Verwaltungsausschuss hat bereits über
die Thematik beraten und dem Gemeinderat
die Beschlussfassung für kostenlose Win-
delsäcke für das erste Lebensjahr empfoh-
len. 
Der Gemeinderat beschließt bei 13 Ja-
Stimmen und 4 Nein-Stimmen: 
1.  Windelsäcke werden ab dem
01.01.2021 von der Stadt auf eigene Kos-
ten ausgegeben.
2.  Es erfolgt künftig noch eine Ausgabe
für das erste und das zweite Lebensjahr,
d.h. jedes Kind erhält bis zum zweiten Ge-
burtstag 52 Säcke. Die Familienbesucher -
in nimmt die Säcke für das erste Jahr bei
ihren Besuchen mit. 
3.  Personen auf Nachweis des Arztes er-
halten weiterhin dauerhaft 26 Säcke jähr-
lich kostenfrei von der Stadt. Diese sind
weiterhin bei der Stadt abzuholen. 
Beteiligungsbericht für das Jahr 2019
Die Stadt hat zur Information des Gemeinde-
rates und ihrer Einwohner nach § 105 Abs. 2
GemO jährlich einen Bericht über die Unter-
nehmen in einer Rechtsform des privaten
Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit
mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu er-
stellen. Der vorliegende Beteiligungsbericht
umfasst über die gesetzliche Vorgabe hinaus
auch Betriebe in der Rechtsform eines Ei-
genbetriebs oder eines Zweckverbands. 
Alle bis November 2020 bekannten relevan-
ten Daten und Sachverhalte sind in diesen
Bericht eingearbeitet.
Der Gemeinderat nimmt den Beteili-
gungsbericht für das Jahr 2019 zur Kennt-
nis.  
Verschiedenes
Brückenbauprojekte
SR Thurn fragt, ob die Brückenbauprojeke
derzeit wegen der Witterung zum Stillstand
gekommen sind?
BM Burth bejaht dies. Die Brücke in Blönried
wird jedoch für den Verkehr geöffnet.

KiTa Erzieherinnen Masken
SR Michalski möchte wissen, warum die Er-
zieherinnen keine Masken tragen und ver-
weist auf Fotos im Mitteilungsblatt.
Frau Thoma teilt mit, dass das Tragen von
Masken nur beim Zusammentreffen der Er-
wachsenen also Kolleginnen und mit den El-
tern vorgegeben ist. Bei der Arbeit mit den
Kindern wurde dies aus pädagogischen
Gründen, da die Mimik der Erzieherinnen für
die Kinder wichtig ist, und aufgrund der Er-
gebnisse einer Studie, nicht vorgeschrieben.
SR Waibel ergänzt, dass dies aus entwick-
lungspsychologischen Gründen nicht ange-
zeigt ist.

Gastronomie Pfandbehältersystem
SRin Halder schlägt vor bei den Gastrono-
men ein Pfandbehältersystem für Essen to
go anzuregen.

Integrierte Verkehrsplanung
SR Groll fragt, wie es mit der integrierten Ver-
kehrsplanung weitergeht.
BM Burth teilt mit, dass dies eine der ersten

Aufgaben für die neue Bauamtsleiterin, Frau
Kreutzer ist. Ihr Arbeitsbeginn ist der
04.01.2021. 

Anfragen gem. § 4 Geschäftsordnung
SRin Halder fragt nach den Themen der
Nachbesprechung des integrierten Stadten-
wicklungskonzeptes (ISEK).
BM Burth teilt mit, dass als Schwerpunkt die
Evoluation zum Thema Tourismus erfolgt. 

Ehrenamt der Woche
Vereine, Institutionen und Organisationen
in Aulendorf stellen sich vor!
In unserer neuen, regelmäßigen Rubrik
möchten wir jede Woche einen Verein, eine
Institution oder Organisation und seine/ihre
ehrenamtliche Arbeit in Aulendorf vorstellen.
Falls Sie Interesse an einer ehrenamtlichen
Tätigkeit haben, melden Sie sich gerne bei
der angegebenen Kontaktadresse!

Sportclub Blönried e.V.
Seit der Gründung 1955 entwickelte sich der
Sportclub Blönried e.V. von einem Fußball-
verein zu einem Breitensportverein. Über
400 Mitglieder, davon über 90 Kinder und
Jugendliche, nutzen unsere vielseitigen An-
gebote. Egal welche Altersklasse, bei uns
steht der Sport und die Geselligkeit im Vor-
dergrund. Bei uns gibt es folgende Sportar-
ten: 
Fußball: Von den Bambini bis zu den Herren
(Spielgemeinschaft mit dem SV Ebersbach)
von den E-Juniorinnen bis zu den Frauen. 
Fitness & Gesundheit: Verschiedene Ange-
bot vom Kinderturnen über Pilates bis zum
Seniorenturnen
Tennis: Für alle Altersgruppen stehen zwei
Spielfelder zur Verfügung
Volleyball: Für alle Altersgruppen
Jedermannsport: Für Männer aller Alters-
gruppen
Auch gibt es bei uns die Möglichkeit, das
Sportabzeichen abzulegen. 
Ziele unseres Vereins sind Entwicklung von
Teamfähigkeit, Erlernen von sozialen Kom-
petenzen und Stärkung der Persönlichkeit.
Unser Verein prägt sich durch die Mitglieder
und die Bereitschaft jedes Einzelnen das
Vereinsleben in Blönried und Umgebung zu
unterstützen. Ohne die viele ehrenamtliche
aktive Mitarbeit wie z.B. als Trainer, Betreuer,
Kursleiter, Platzvorbereitungen, Pflegearbei-
ten, Instandsetzung, Helfer bei Festveran-
staltungen etc. wäre unser Verein nicht das,
was er ist. Der Sport- bzw. Spielbetrieb hat
vor dem Stillstand nach Möglichkeit stattge-
funden. Wir haben ein Hygienekonzept für
alle Abteilungen erarbeitet und dies mit den
Sportverbänden und der Stadt abgestimmt.
Wir hoffen auch, dass wir bald wieder star-
ten können, zumindest mit dem Trainings-
und Übungsbetrieb.

Jahreshauptversammlung 2020

In die Ewigkeit abberufen wurden:
Amalie Frey, Aulendorf

Gottesdienste St. Martin 
Samstag, 06. Febuar 2021
18:00 Uhr Hl. Messe 
Sonntag, 07. Februar 2021 
9.00 Uhr Hl. Messe 
11.00 Uhr Hl. Messe 

Fasnet in diesem Johr 
a bissle andersch

Einmal der Sehnsucht nach Leichtigkeit
nachgeben, das Scherzen und Lachen aus-
probieren und Kraft daraus schöpfen. Leider
ist es aber in diesem Jahr anders. Wir muss-
ten bereits im November „Mit einer Träne im
Auge“ alle Akteure anschreiben und den
Pfarrball 2021 absagen.
Einen Präsenztermin wird es in dieser Fasnet

Standesamt

Frau Valentina Klevno
Frau Elisabeth Mock
zum 80. Geburtstag

Frau Margareta Zembrot
Frau Hildegund Kaiser

zum 85. Geburtstag
Herrn Ernst Hauser
zum 90. Geburtstag
Frau Maria Linder

zum 101. Geburtstag
Ehepaar Swetlana und Leo

Apiok zur Goldenen Hochzeit

Wir gratulieren 
herzlich

Kirchen
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dann doch noch geben: die Narrenmesse
am Fasnets-Sonntag um 9.01 Uhr in der
Pfarr-kirche St. Martin. Allerdings ist die Teil-
nahme nur unter Einhaltung der Hygienebe-
stimmungen und voriger Anmeldung mög-
lich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldeformulare liegen in der Pfarrkirche
beim Bücherstand aus und können bis spä-
testens Mittwoch, 10. Februar 2021 in den
Briefkasten des Kath. Pfarrbüros eingewor-
fen werden.

Gottesdienste 
Thomasgemeinde

Predigtreihe im Distrikt zur Jahreslosung
2021: Seid barmherzig, wie auch euer Va-
ter im Himmel barmherzig ist

Sonntag, 7. Februar 2021 – Sexagesimä
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Markus
Lutz, Thema: Der barmherzige Vater Lk15,
11-32
Wir bitten unsere Gottesdienstbesucher, ab
sofort nur noch OP-Masken oder FFP2 Mas-
ken im Gottesdienst zu tragen, weil mittler-
weile das Tragen einer medizinischen-
Mund-Nasen-Bedeckungen Pflicht ist! Wir
bedanken uns für das Verständnis  und das
Mittragen dieser Entscheidung bei allen Ge-
meindemitgliedern!

Gottesdienste 
Neuapostolische Kirche 

Auf Grund der Pandemie haben wir im Feb-
ruar nur sonntags
jeweils um 9:30 Uhr Gottesdienste.
Die Gottesdienste werden in Bad Saulgau in
unserer Kirche in der Kramerstr. 12 gehalten!
(Parkmöglichkeit auch auf dem Friedhofs-
Parkplatz) Zu allen Gottesdiensten sind Sie
herzlich willkommen! 
Aufgrund der Corona-Pandemie bitten wir
beim erstmaligen Besuch um Voranmeldung
beim Vorsteher, gerne per WhatsApp oder
E-Mail. Vorsteher: Christian Föll, 
Tel. 0176-45643590.
Christian.foell@gmx.de
Infos über die Neuapostolische Kirche Süd-
deutschland im Internet: www.nak-sued.de
oder www.nak-bad-saulgau.de

Gottesdienste 
im Schönstatt-Zentrum 

Eucharistiefeiern im Schönstatt-Zentrum
Sonntag, 10.00 Uhr
Jeden 1. Freitag, 19.00 Uhr 
jeweils Eucharistiefeier im Haus

Beichtgelegenheit
Jeden 1. Freitag, 18.00 bis 18.45 Uhr, sowie
nach der Eucharistiefeier jeweils im Pater
Kentenich-Zimmer im Haus. Während dem
Angebot „Ich hör dir zu – Gespräch, Gebet,
Seelsorge“ (siehe Flyer im Schönstatt-Zen-
trum) gibt es auch die Möglichkeit bei Msgr.
Schmid und Pfr. Baumann zu beichten. 

Eucharistische Anbetung
Gestaltete Anbetung: Dienstag 8.00 – 9.30

Uhr (während der Schulzeit) 
Stille Anbetung: Mittwoch 17.00 – 22.00 Uhr 
                      Donnerstag 19.00 – 22.00 Uhr
                                     Freitag 10.00 Uhr bis 
                  Sonntag 18.00 Uhr durchgehend
An jedem 18. des Monats 17.00 – 19.00 Uhr 

Bündnisfeier mit Verbrennen der Krugpost
An jedem 18. des Mon. 19 Uhr in der Kapelle

Bahnhofsmission
nimmt ihren Dienst

wieder auf
Ab Montag, 8. Februar nimmt die Bahnhofs-
mission Aulendorf wieder eingeschränkt ih-
ren Dienst auf. Seit 16.12.20, zu Beginn des
zweiten Lockdowns, musste sie zum Schutz
der Ehrenamtlichen am 16.12. ihren Dienst
fast gänzlich einstellen. Zunächst werden
die Mitarbeitenden montags bis freitags
über die Mittagszeit von 11.45 bis 15.15 Uhr
Dienst tun. Zu deren Schutz wurden die
Maßnahmen verstärkt, etwa FFP2-Masken
angeschafft. Aufgrund der unsicheren Lage
sind kurzfristige Änderungen weiterhin mög-
lich. Wir bitten um Verständnis.

Spitzensport Turnen – 
Aulendorferin beendet mit

Mannschaft Bundesligasaison
mit starkem dritten Platz

Dieses Jahr war alles anderst, auch der Spit-
zensport im Turnen in Coronazeiten einge-
schränkt. Die 16 jährige Spitzenturnerin Cla-
rissa Metzler aus Aulendorf erkämpfte sich
mit ihrer Mannschaft, dem SSV Ulm II, trotz
coronaerschwerten Trainingsbedingungen
unter hohen Auflagen den starken dritten Ta-
bellenplatz in der zweiten Bundesliga von
insgesamt acht besten Mannschaften aus
Deutschland.
Clarissa Metzler ging mit ihrer Mannschaft in
Karlsruhe und Mannheim fur̈ den SSV Ulm
an die Geräte. Clarissa, die im letzten Jahr
noch die Bronzemedaillie am Schwebebal-
ken bei den Deutschen Jugendmeister-
schaften gewann, zeigte einmal mehr ihre
besondere Stärke am Schwebebalken.
Nachdem ein weiterer Bundesligawettkampf
im November in Dresden coronabedingt ab-
gesagt wurde, war der starke, dritte Platz in
der Gesamtwertung der Bundesliga sicher.
Den ersten Platz belegte TSV Tittmonig vor
dem TuG Leipzig. Das ist ein großartiger Er-
folg fur̈ die junge Sportlerin aus Aulendorf
mit ihrer durchweg jungen Mannschaft, die
ein großes Potenzial weiter nach oben auf-
weist. Teilweise konnte die junge Aulendor-

Vereine & 
Institutionen

ferin mit ihren Einzelleistungen gut mit den
Mannschaftskameradinnen aus der ersten
Bundesliga mithalten. Derzeit besucht das
Aulendorfer Turntalent die zehnte Klasse des
Studienkollegs in St. Johann. Offen und
spannend bleibt ihr weiterer sportlicher Kar-
riereweg in der kommenden Saisson 2021.

Narrenzunft Aulendorf e.V.
Die Corona-Krise hat uns alle noch immer
fest im Griff und die Narrenzunft Aulendorf
e.V. kann an dieser Fasnet leider keine Kin-
dergartenausstellung durchführen. 
Bis zuletzt hatte man immer noch die Hoff-
nung auf eine deutliche Verbesserung der
Lage und das die Kindergärten wieder öffnen
werden. 
Selbstverständlich wird die Fasnet und das
örtliche Brauchtum von Seiten der Narren-
zunft weiter geplant und es wird versucht die
wichtigsten Veranstaltungen in diesem Jahr
digital durchzuführen.  
Die Narrenzunft Aulendorf e.V.will aber den
Aulendorfer Kindern, dem sogenannten Nar-
rensamen, aber das schöne Heimatbrauch-
tum Fasnet trotzdem vermitteln und wird
deshalb vom Gumpigen Donnerstag bis
Fasnets Dienstag am Narrenbaum einen
Briefkasten befestigen, in den die Kinder Ihre
selber gemalten Bilder einwerfen dürfen. 
Diese werden dann auf der Homepage der
Narrenzunft  und in Facebook virtuell ausge-
stellt und im Archiv der Zunft auch nach der
Fasnet aufbewahrt.
Dabei ist es egal, ob die Vorlagen, die auf der
Homepage unter www.narrenzunftaulen-
dorf.de zum Download bereitgestellt werden
oder selbstgemalte Bilder im Briefkasten
landen, die Narrenzunft freut sich über viele
Einsendungen von Kindergartenkindern und
Grundschülern.
Von Seiten der Zunft gibt es nur eine Bitte,

dass die Bilder maximal das Format A4 ha-
ben.
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Clarissa Metzler am Schwebebalken
Foto: DTL Sportfotograf Bernhard Kotz



Ökotipp: Wetterkleidung
ohne giftige Chemikalien -

Trocken durch 
den Jahresanfang

In der kalten und nassen Jahreszeit brauchen
wir wetterfeste Kleidung. Winterjacken,
Gummistiefel und Matsch hosen gehören in
diesen Tagen dazu, wenn die Kinder vor die
Tür gehen. Denn warme und trockene Kleider
sind bei nasskaltem Wetter die beste Vorsor-
ge gegen Krankheiten. Diese Bekleidung
kann jedoch der Gesundheit und der Umwelt
schaden, wenn sie giftige Stoffe enthält,
warnt der Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND).
„Wir empfehlen bei Wetterkleidung Produkte
aus gewachster Baumwolle. Damit sind wir
gut angezogen und weder unsere Gesund-
heit noch die Umwelt werden durch giftige
Chemikalien belastet. Bei Kunststoffmateria-
lien sind Polyethylen oder Polyester die bes-
seren Alternativen“, erklärt Manuel Fernan-
dez, BUND-Chemikalienexperte. „Leider
gilt für viele Stoffe: Unsichtbar, aber gefähr-
lich. Viele Alltagsprodukte enthalten Schad-
stoffe, die mit Erkrankungen wie Krebs oder
Unfruchtbarkeit in Verbindung gebracht wer-
den.“
Bei Tests enthielten einige Regenjacken so
viele giftige Chemikalien, dass sie eigentlich
als Sondermüll gekennzeichnet werden
müssten. Sehr verbreitet sind zum Beispiel
zinnorganische Verbindungen, die die feuch-
ten Jacken vor Schimmel schützen sollen.
Diese Schadstoffe haben jedoch auch eine
hormonelle Wirkung. Regenbekleidung aus
PVC enthält oft Weichmacher. Diese dünsten
während des Tragens aus und werden vom
menschlichen Körper aufgenommen. Schon
in geringen Mengen können sie den Hormon-
haushalt des Menschen und seine Fortpflan-
zung stören. 
„Eltern sollten es vermeiden, Kinder Hor-
mongiften auszusetzen. Hormonelle Wirk-
stoffe haben in Kinderkleidung nichts verlo-
ren“, so Fernandez. Deshalb fordert der
BUND ein generelles Verbot von hormonell
schädlichen Stoffen in allen verbraucherna-
hen Produkten. 
Landen PVC-Produkte im Müll, werden bei
ihrer Ver bren nung sowohl stark ätzender
gas för miger Chlor was serstoff als auch giftige
Dioxine und Furane freigesetzt. Kommunale
Recyclinghöfe nehmen PVC-Produkte wie
Türen und Fenster als Sondermüll an. Alte
Stiefel aus PVC sollten besser dort als in der
Hausmülltonne entsorgt werden. Auch po-
lyaromatische Kohlen was serstoffe (PAK) ver-
stecken sich häufig in Regensachen. Diese
Chemikalien können durch Schwitzen und
Reibung freigesetzt werden. PAK sind sehr
langlebig, reichern sich in Lebewesen an und
sind deshalb ein großes Umweltproblem.
Fernandez: „Wir raten dazu, einen großen
Bogen um diese Stoffe zu machen. Bei Gum-
mistiefeln sind Verbraucherinnen und Ver-
braucher mit Produkten aus Naturkautschuk

auf der sicheren Seite.“ Naturkautschuk ist
ein nachwachsender Rohstoff, der umwelt-
schonend geerntet wird, extrem langlebig ist
und sich bei Gebrauch und Entsorgung un-
problematisch verhält. Zwar haben Stiefel
aus Naturkautschuk anfangs einen starken
Eigengeruch, der auch nie ganz verschwin-
det. Das bedeutet jedoch keinerlei Gefahren
für Gesundheit oder Umwelt, ausgiebiges
Lüften schafft hier Abhilfe.
Ökologisch unbedenkliche Kleidung gibt es
im Fachhandel sowie in Öko-Versandhäu-
sern. Aber auch in anderen Geschäften kön-
nen Sie fündig werden und ökologisch unbe-
denkliche Kleidung kaufen. Hier hilft
der BUND-Produktcheck ToxFox, Alltags-
produkte auf Schadstoffe zu überprüfen. Fer-
nandez: „Scannen, fragen, giftfrei einkaufen
– so einfach geht schadstofffreies einkaufen.
Schützen Sie sich und andere: Stellen Sie die
Giftfrage an Hersteller mit der ToxFox-App,
um sich schon vor dem Kauf zu informieren,
ob Produkte gefährliche Chemikalien enthal-
ten.“

Weitere Informationen: 
Hormonelle
Schadstoffe:  www.bund.net/themen/che-
mie/hormonelle-schadstoffe/
Chemie im Haushalt:  www.bund.net/the-
men/chemie/chemie-im-haushalt/
ToxFox: www.bund.net/toxfox

Verzögerte Abfallbehälterlee-
rung aufgrund hohen Schnee-

aufkommens
Das hohe Schneeaufkommens der letzten
Tage und Wochen hat Folgen für die Müllent-
sorgung im Landkreis. In einigen Städten
und Gemeinden ist es derzeit nicht vollum-
fänglich möglich, die Abfallbehälter zu lee-
ren. Wo immer möglich sollten die Tonnen
freigeräumt werden, damit die
Müllwerker/innen diese ans Fahrzeug ziehen
können. Sollte ein Behälter nicht geleert wor-
den sein, ist es zulässig, bei der nächsten
Restmüll-Leerung einen gewöhnlichen Ab-
fallsack neben den Behälter zu stellen. Bei
den Biotonnen kann ein gefüllter Papierkar-
ton auf den Deckel gestellt werden.

Trickbetrüger 
bei Grundrente aktiv

(DRV BW) Am 1. Januar 2021 trat das
Grundrentengesetz in Kraft. „Wir arbeiten
derzeit auf Hochtouren und testen die Pro-
grammabläufe“, erklärt Gabriele Frenzer-
Wolf, Geschäftsführerin der Deutschen Ren-
tenversicherung (DRV) Baden-Württemberg.

Informationen

Die ersten Bescheide zum neuen Grundren-
tenzuschlag können voraussichtlich ab Mitte
2021 versandt werden, so Frenzer-Wolf. Ge-
nau diese Zeitlücke nutzen aber derzeit
dreiste Trickbetrüger aus: Die DRV warnt
deshalb vor täuschend echt wirkenden Brie-
fen, die angeblich von der Rentenversiche-
rung stammen und als „Fragebögen zur
Grundrente“ auch in Baden-Württemberg
versandt wurden. Darin werden die Empfän-
ger aufgefordert, ihre persönlichen Daten
oder sogar die Bankverbindung preiszuge-
ben, um den Grundrentenzuschlag zu erhal-
ten. 
„Die Grundrente ist keine eigenständige
Rente“, betont die Geschäftsführerin der
DRV Baden-Württemberg: „Sie wird als Zu-
schlag zur gesetzlichen Rente automatisch
berechnet und ausgezahlt.“ Es lägen bei der
DRV auch alle notwendigen Informationen
seitens der Rentnerinnen und Rentner vor,
um einen Anspruch auf den Zuschlag zu
prüfen. Ein Antrag für die Grundrente sei
deshalb gar nicht notwendig, bekräftigt
Frenzer-Wolf. Sie ist als Geschäftsführerin
bei der DRV Baden-Württemberg für die Ge-
setzesumsetzung zuständig. Auf keinen Fall
sollten persönliche Informationen wie Kon-
todaten preisgegeben werden. Rentnerin-
nen und Rentner, die die Briefe der Trickbe-
trüger erhalten haben, sollen diese
Schreiben bitte nicht beachten und nicht be-
antworten. 

Zweite Impfung 
ohne Komplikationen

BAD SCHUSSENRIED (ZfP) – Nachdem
am 7. Januar die ersten Impfungen gegen
das Coronavirus im Abt-Siard-Haus er-
folgt waren, erhielten die Bewohnenden
und Mitarbeitenden des Fachpflegeheims
am vergangenen Donnerstag nun ihre
zweite Impfung. Es gab hierbei keine
Komplikationen.
Wieder etwa 230 Impfungen nahmen der
Schussenrieder Hausarzt Dr. Thomas König
und das mobile Impfteam des zentralen
Impfzentrums Ulm vor. Geimpft wurden Be-
wohnende des psychiatrischen Fachpflege-
heims des ZfP Südwürttemberg sowie Mitar-
beitende und Pflegekräfte. Die Impfungen
waren freiwillig. Im Vergleich zu den ersten
Impfungen sei es dieses Mal etwas weniger
Organisationsaufwand gewesen, da die Ein-
verständniserklärungen schon vorlagen und
die ärztliche Aufklärung bereits stattgefun-
den hatte, berichteten die Beteiligten. Die
Sekretärinnen im Abt-Siard-Haus, Nicole
Zehringer und Eva Albrecht, hatten hier die
wichtige Vorarbeit mitgeleistet, sie gaben
auch am zweiten Impftermin die geordneten
Unterlagen aus und erstellten die Listen. Die
Abläufe waren damit schon eingespielt und
die Wartezeiten für die Impfwilligen kürzer. 

Keine schwerwiegenden Nebenwirkun-
gen aufgetreten
Die Regionalen Geschäftsbereichsleitungen
Arbeit und Wohnen Donau-Riss, Dr. Paul La-
hode und Martina Nunnenmacher bedank-
ten sich herzlich bei den Sekretärinnen und
bei Dr. König für die gute Arbeit. Der Haus-
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arzt erklärte: „Wir sind dieses Mal auf den
Wohngruppen durchgegangen, für die Mitar-
beitenden gab es unten im leerstehenden
Quarantäne-Bereich zwei Impfstraßen.“ Die
Stimmung unter den Bewohnenden sei gut
gewesen, wegen des bevorstehenden Um-
zugs in das neue Fachpflegeheim in der
Stadtmitte herrschte eine aufgeregte Grund-
stimmung. Es gab keine allergischen Reak-
tionen auf den Impfstoff, auch im Nachgang
seien keine schwerwiegenden Nebenwir-
kungen gemeldet worden. Die üblichen Be-
gleiterscheinungen wie ein schwerer Arm,
Schmerzen an der Einstichstelle und Müdig-
keit wurden von den Geimpften für den Nut-
zen der Impfung gerne in Kauf genommen.
Vereinzelt kam es zu leichtem Fieber und
Abgeschlagenheit. 

Erhöhtes Infektionsrisiko bei Pflegekräf-
ten
Der überwiegende Teil der Pflegekräfte des
Heims erklärte sich zur Impfung bereit und
fast 90 Prozent der betreuten chronisch psy-
chisch kranken Menschen. Von den Impfun-
gen ausgeschlossen waren Mitarbeitende
und Betreute vor allem des Demenzwohn-
heims, die erst vor kurzem eine Infektion
durchgemacht hatten. Die Ständige Impf-
kommission (STIKO) empfiehlt hierbei, mit
den Impfungen erst einmal abzuwarten.
Froh über die erfolgten Impfungen zeigt sich
Christoph Vieten, Regionaldirektor Donau-
Riss und Zentralbereichsleiter Arbeit und
Wohnen im ZfP Südwürttemberg: „Wir ha-
ben nun ein Stück weit Sicherheit für unsere
gefährdeten Bewohnenden und die Mitar-
beitenden.“ Wichtig finden er und Dr. König,

dass sich möglichst viele Personen aus ge-
fährdeten Gruppen impfen lassen. „Durch
den nahen Kontakt haben Pflegekräfte ein
besonderes Risiko, sich und die zu Pflegen-
den anzustecken. Dadurch erhöht sich auch
die Gefahr, das Virus in die eigenen Familien
zu tragen“, meint der Schussenrieder Arzt.
Der Nutzen der Impfung überwiege bei Wei-
tem. Man habe die Mitarbeitenden, die sich
impfen ließen, gebeten, ihre guten Erfahrun-
gen weiterzugeben. Mit Gesprächen wolle
man Ängsten und Bedenken begegnen.
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Ist Ihre Hausnummer
gut erkennbar?

Im Notfall kann das entscheidend
für rasche HILFE durch den ARZT
oder den RETTUNGSDIENST sein!
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Wir bieten Offset- & Digital-
druck in brillanter Qualität!

GmbHSatz · Druck · Verarbeitung

Druckerei Marquart
Saulgauer Str. 3 · 88326 Aulendorf
Telefon 07525/522· Fax 07525/547 
e-mail: info@druckerei-marquart.de

Druck | Präzision | Perfektion



GmbHSatz · Druck · Verarbeitung

Druckerei Marquart

Saulgauer Str. 3 · 88326 Aulendorf
Telefon 07525/522· Fax 07525/547 
e-mail: info@druckerei-marquart.de

Kornhausstraße 4
88326 Aulendorf

Telefon 0 75 25/84 05
Telefax 0 75 25/89 50
Mobil 01 71/3 14 35 48

Beck@autobeck.de
Mo. – Fr. 8.00 – 18.00 Uhr, 
Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

Wir sind die Profis

und für Sie da!

Wir verkaufen Ford, Daihatsu und 
Gebrauchtwagen (alle Marken)

Auto Beck

1a
autoservice
Stoßdämpfer TÜV-Abnahme

Abgasanlagen AU

Bremsen Fehlerdiagnose

Kupplungen

AUTOHAUS 
KÖBERLE
Saulgauer Straße 37
88326 Aulendorf
Tel. 07525/8705

Zubehör

Suche wegen derzeitiger 
Gehbehinderung
liebe/lieben

Gassigänger/in
oder evtl. Pflegeplatz für
meine liebe, alte Hündin 

in Aulendorf.
Danke für eine 
Rückmeldung

Tel. 920212 (AB)

Suche schöne 3 Zi-Wohnung
zur Miete, biete dafür Haus
in Aulendorf zum Kauf an. 

90 m2, innen saniert, 
ca. 300 m2 Grundstück

Wollen Sie nicht 
einfach tauschen?


